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Erster Teil Branntweinmonopol

Erster Abschnitt Gegenstand und Geltungsbereich des Monopols

- Gegenstand des Monopols

BranntwMonG § 1 Gegenstand des Monopols

Das Branntweinmonopol umfasst, soweit nicht in diesem Gesetz Ausnahmen vorgesehen
sind, die Übernahme des im Monopolgebiet hergestellten Branntweins aus den
Brennereien (§§ 58 ff.) sowie dessen Verwertung (§§ 83 ff.).

- Monopolgebiet

BranntwMonG § 2

Monopolgebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Gebiet von
Büsingen und ohne die Insel Helgoland.

- Einfuhrmonopol

BranntwMonG § 3

(weggefallen)

Zweiter Abschnitt Verwaltung des Monopols

Erster Titel Reichsmonopolverwaltung

- Allgemeine Vorschriften

BranntwMonG § 4

Die Verwaltung des Monopols liegt unter Aufsicht des /* Reichsministers der Finanzen
*/ der /* Reichsmonopolverwaltung */ ob. Sie besteht aus dem Reichsmonopolamt (§ 8)
und der Verwertungsstelle (§ 9); an ihrer Spitze steht ein Präsident (§ 7).

BranntwMonG § 5

Die Bundesmonopolverwaltung trifft alle zur Durchführung des Monopols erforderlichen
Maßnahmen.

BranntwMonG § 6

-

- Der Präsident der Reichsmonopolverwaltung

BranntwMonG § 7

Der Präsident ist zur Vertretung der /* Reichsmonopolverwaltung */ bei allen
Rechtshandlungen und Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten und anderen Behörden sowie im
schiedsgerichtlichen Verfahren berufen.

- Das Reichsmonopolamt

Ein Service der juris GmbH - www.juris.de - Seite 5

http://www.juris.de/


BranntwMonG § 8

(1) Das /* Reichsmonopolamt */ ist eine Behörde.
(2) Die Besoldung der Beamten des /* Reichsmonopolamts */ wird aus den Erträgnissen
des Monopols bestritten.

BranntwMonG § 9 Die Verwertungsstelle

(1) Die Verwertungsstelle erledigt die kaufmännischen Geschäfte der
Bundesmonopolverwaltung. Sie richtet sich dabei nach den grundsätzlichen Weisungen
des Bundesmonopolamts. Der Bundesminister der Finanzen bestimmt den Geschäftsführer.
(2) Die Verwertungsstelle hat eine Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung
aufzustellen und einen Geschäftsbericht zu fertigen.

BranntwMonG § 10

-

- Der Beirat

BranntwMonG §§ 11 u. 12

-

BranntwMonG § 13

-

BranntwMonG § 14

(1) Die Mitglieder des /* Beirats */ sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit
die /* Reichsmonopolverwaltung */ den Gegenstand der Beratungen als vertraulich
bezeichnet.
(2) Mißbraucht ein Mitglied des /* Beirats */ die durch sein Amt erlangten
Aufschlüsse oder gefährdet es sonst die Belange der /* Reichsmonopolverwaltung, */ so
kann die entsendende Stelle auf Antrag des /* Reichsministers der Finanzen */ oder
von mindestens fünf Mitgliedern des /* Beirats */ das Mitglied ausschließen. Der /*
Beirat */ kann ein solches Mitglied bis zur Entscheidung des Antrags von der
Teilnahme an seiner Tätigkeit ausschließen. Der Nachfolger soll binnen einer Frist
von drei Monaten ernannt werden.

BranntwMonG § 15

-

- Der Gewerbeausschuß

BranntwMonG § 16

(weggefallen)

Zweiter Titel Mitwirkung anderer Behörden bei der Verwaltung des Monopols

BranntwMonG § 17

(1) Soweit die Ausführung dieses Gesetzes nicht der /* Reichsmonopolverwaltung */
übertragen ist, liegt sie den mit der Verwaltung der Zölle und Verbrauchsabgaben des
/* Reichs */ beauftragten /* Reichsbehörden */ (Finanzbehörden) ob.
(2) Der /* Reichsminister der Finanzen */ regelt das Verhältnis zwischen der /*
Reichsmonopolverwaltung */ und den Finanzbehörden.

BranntwMonG § 18

Für die Kosten der Verwaltung des Monopols durch die Finanzbehörden wird aus der
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Monopoleinnahme eine vom /* Reichsminister der Finanzen */ näher zu bestimmende
Vergütung gewährt.

BranntwMonG § 19

Neben den Beamten der /* Reichsmonopolverwaltung */ und den in § 17 genannten Beamten
haben alle /* Reichs- */ und Landesbeamten, desgleichen die Gemeindebeamten,
namentlich alle Polizeibeamten zum Schutz des Monopols mitzuwirken. Sie haben
Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, die ihnen bei Ausübung ihres Dienstes bekannt
werden, sofort den Strafverfolgungsbehörden anzuzeigen.

Dritter Abschnitt Herstellung und Reinigung des Branntweins und Einteilung der Brennereien

Erster Titel

- Brennereien

BranntwMonG § 20

Die Brennereien werden eingeteilt in Monopolbrennereien und in Eigenbrennereien.

BranntwMonG § 21

Zu den Monopolbrennereien gehören
1. die Brennereien, die von der /* Reichsmonopolverwaltung */ betrieben

werden,
2. die Brennereien, die Branntwein aus Zellstoffen, einschließlich der

Ablaugen der Zellstoffgewinnung, aus Kalziumkarbid oder aus anderen
Stoffen herstellen, aus denen Branntwein im Monopolgebiet vor dem 1.
Oktober 1914 gewerblich nicht gewonnen worden ist.

BranntwMonG §§ 22 u. 23

-

- Brennereiklassen

BranntwMonG § 24

Die Eigenbrennereien werden eingeteilt in
1. landwirtschaftliche Brennereien (§§ 25, 26),
2. Obstbrennereien (§ 27),
3. gewerbliche Brennereien (§ 28).

- Landwirtschaftliche Brennereien

BranntwMonG § 25

(1) Landwirtschaftliche Brennereien können als Einzelbrennereien oder als
Gemeinschaftsbrennereien betrieben werden.
(2) Eine Einzelbrennerei muß folgende Bedingungen erfüllen:
1. Die Brennerei muß mit einem landwirtschaftlichen Betrieb verbunden sein

(Brennereiwirtschaft). Brennerei und Landwirtschaft müssen für Rechnung
desselben Besitzers betrieben werden.

2. In der Brennerei dürfen nur Kartoffeln und Getreide verarbeitet werden.
3. Die Rückstände des Brennereibetriebes (Schlempe) müssen restlos an das

Vieh der Brennereiwirtschaft verfüttert werden. Aller Dünger, der während
der Schlempefütterung anfällt, muß auf den Grundstücken der
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Brennereiwirtschaft verwendet werden. Die Verpflichtung zur Schlempe- und
Düngerverwertung entfällt, wenn in der Brennerei während des
Betriebsjahres überwiegend Rohstoffe verarbeitet werden, die
selbstgewonnen sind.

(3) Eine Gemeinschaftsbrennerei muß folgende Bedingungen erfüllen:
1. Die Brennerei muß von mindestens zwei Besitzern landwirtschaftlicher

Betriebe (Brennereigüter) für gemeinschaftliche Rechnung betrieben werden.
2. In der Brennerei dürfen nur Kartoffeln und Getreide verarbeitet werden.
3. Die Rückstände des Brennereibetriebes (Schlempe) müssen restlos an das

Vieh der Brennereigüter verfüttert werden. Jeder Besitzer eines
Brennereigutes muß im Betriebsjahr mindestens die Hälfte der Schlempe
abnehmen, die seinem Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche aller
Brennereigüter, bezogen auf die tatsächlich für die Brennerei genutzte
landwirtschaftliche Nutzfläche, zu Beginn des Betriebsjahres entspricht.
Aller Dünger, der während der Schlempefütterung anfällt, muß auf den
Brennereigütern verwendet werden. Der Bundesminister der Finanzen oder die
von ihm bestimmte Stelle kann aus agrar- oder betriebswirtschaftlichen
Gründen auf Antrag für ein oder mehrere Betriebsjahre zulassen, daß
weniger Schlempe abgenommen wird, wenn die Besitzer der anderen
Brennereigüter die Schlempe übernehmen. Die Verpflichtung zur Schlempe-
und Düngerverwertung entfällt, wenn in der Brennerei während des
Betriebsjahres überwiegend Rohstoffe der Brennereigüter verarbeitet
werden, die selbstgewonnen sind. In diesem Fall muß jeder Besitzer eines
Brennereigutes im Betriebsjahr mindestens die Hälfte der Menge an
selbstgewonnenen Rohstoffen an die Brennerei liefern, die seinem Anteil an
der landwirtschaftlichen Nutzfläche aller Brennereigüter, bezogen auf die
tatsächlich für die Brennerei genutzte landwirtschaftliche Nutzfläche, zu
Beginn des Betriebsjahres entspricht. Satz 4 gilt entsprechend.

BranntwMonG § 25a

(weggefallen)

BranntwMonG § 26

(1) Der /* Reichsminister der Finanzen */ kann anordnen,
1. daß Rückstände oder Dünger vorübergehend veräußert werden dürfen,
2. daß neben Kartoffeln und Getreide im Zwischenbetrieb selbstgewonnene

Stoffe der in § 27 bezeichneten Art verarbeitet werden dürfen,
3. daß neben Kartoffeln und Getreide auch andere Stoffe, namentlich

Rübenstoffe, verarbeitet werden dürfen.
(2) Die Ermächtigung unter Nummer 3 gilt nur für den Fall, daß die Verarbeitung der
anderen Stoffe aus Gründen der Volksernährung notwendig ist.

BranntwMonG § 26a

-

- Obstbrennereien

BranntwMonG § 27

(1) Als Obstbrennereien gelten die Brennereien, die ausschließlich Obst, Beeren,
Wein, Weinhefe, Most, Wurzeln oder Rückstände davon verarbeiten.
(2) Der Kreis der in Absatz 1 bezeichneten Stoffe ist durch die
Ausführungsbestimmungen zu umschreiben; er kann vom /* Reichsminister der Finanzen */
für besondere Ausnahmefälle erweitert werden.
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- Gewerbliche Brennereien

BranntwMonG § 28

(1) Als gewerbliche Brennereien gelten die Brennereien, die weder zu den
landwirtschaftlichen Brennereien noch zu den Obstbrennereien gehören, sowie die
Brennereien, die Hefe erzeugen.
(2) Brennereien, die bereits vor dem 1. April 1909 als landwirtschaftliche
Brennereien mit Hefenerzeugung betrieben worden sind, gelten auch fernerhin als
landwirtschaftliche Brennereien, solange sie die Bedingungen der §§ 25 und 26
erfüllen.

Zweiter Titel Reinigung des Branntweins

BranntwMonG § 29

Branntwein, der unter Abfindung (§ 57) hergestellt wurde, darf nur mit Zustimmung der
Bundesmonopolverwaltung gereinigt werden. Dies gilt nicht für den Feinbrand in der
Abfindungsbrennerei.

Vierter Abschnitt Brennrecht

BranntwMonG § 30

Die Vorschriften über das Brennrecht finden auf Monopolbrennereien, soweit sie
Branntwein aus den in § 21 Nr. 2 genannten Stoffen verarbeiten, keine Anwendung.

BranntwMonG § 31

Soweit Eigenbrennereien nach dem bisherigen Gesetz ein Brennrecht hatten, bleibt es
in Geltung.

BranntwMonG § 32

(1) Das Brennrecht einer gewerblichen Brennerei (gewerbliches Brennrecht) kann auf
Antrag von der Bundesmonopolverwaltung zum 1. Oktober 2000 in das Brennrecht einer
landwirtschaftlichen Brennerei (landwirtschaftliches Brennrecht) mit den in Absatz 2
genannten Abzügen umgewandelt werden, wenn die Brennerei nachweislich ab dem
Betriebsjahr 1997/98 wie eine landwirtschaftliche Brennerei (§ 25) betrieben wurde
oder wenn sie nachweislich ab dem Betriebsjahr 1998/99 wie eine landwirtschaftliche
Brennerei betrieben wurde und der Brennereibesitzer dabei sowohl überwiegend
selbstgewonnene Rohstoffe verarbeitet als auch die anfallende Schlempe an das eigene
Vieh verfüttert und dessen Dünger auf seinen landwirtschaftlichen Flächen verwendet
hat. Der Antrag ist bis zum 30. Juni 2000 über das zuständige Hauptzollamt bei der
Bundesmonopolverwaltung zu stellen.
(2) Gewerbliche Brennrechte für die Verarbeitung von Korn und gewerbliche Brennrechte
für die Verarbeitung von Kartoffeln und anderem Getreide als Korn oder anderem
Getreide als ausschließlich Korn werden unter Abzug von 10 vom Hundert in
landwirtschaftliche Brennrechte jeweils gleicher Geltung umgewandelt. Andere
gewerbliche Brennrechte werden unter Abzug von 25 vom Hundert in landwirtschaftliche
Brennrechte zur Verarbeitung von Kartoffeln und anderem Getreide als ausschließlich
Korn umgewandelt.

BranntwMonG § 33

(weggefallen)

BranntwMonG § 33a

(weggefallen)

- Kleinbrennereien
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BranntwMonG § 34

Die Erzeugung von Brennereien ohne Brennrecht gilt als innerhalb des Brennrechts
hergestellt, wenn sie in einem Betriebsjahr zehn Hektoliter Weingeist nicht
übersteigt.

BranntwMonG § 35

-

- Stoffbesitzer

BranntwMonG § 36

(1) Wer keine eigene Brennerei besitzt, darf nach näherer Bestimmung des /*
Reichsministers der Finanzen */ selbstgewonnene Stoffe der in § 27 bezeichneten Art
in der Brennerei eines anderen verarbeiten, soweit der im Betriebsjahr gewonnene
Branntwein nicht über 50 Liter Weingeist hinausgeht (Stoffbesitzer). Dieser
Branntwein gilt als innerhalb des Brennrechts hergestellt.
(2) Die Vorschrift in Absatz 1 gilt nicht für Stoffe, die in Bezirken gewonnen sind,
in denen in den Betriebsjahren 1908/09 bis 1914/15 solche Stoffe in der bezeichneten
Weise nicht verarbeitet worden sind.

- Obstgemeinschaftsbrennereien

BranntwMonG § 37

(1) Obstgemeinschaftsbrennereien sind Verschlußbrennereien, die von einer
Genossenschaft betrieben werden und in denen Branntwein ausschließlich aus
Obststoffen (§ 27) hergestellt wird, die die Mitglieder selbst gewonnen haben. Unter
den gleichen Voraussetzungen können Obstgemeinschaftsbrennereien von einem Verein
oder von einer Personenvereinigung ohne Rechtspersönlichkeit betrieben werden, wenn
die Mitglieder am Betriebsergebnis der Brennerei nach der Höhe ihres Anteils an der
jährlichen Erzeugung beteiligt werden.
(2) Der Branntwein gilt als innerhalb des Brennrechts hergestellt, wenn
1. aus den Obststoffen eines Mitglieds in einem Betriebsjahr nicht mehr als

300 Liter Weingeist erzeugt werden,
2. aus den auf dem gemeinsamen Grundbesitz mehrerer Mitglieder gewonnenen

Obststoffen in einem Betriebsjahr nicht mehr als 300 Liter Weingeist
erzeugt werden.

Obststoffe, die auf dem Grundbesitz von Mitgliedern gewonnen worden sind, dürfen von
ihnen oder für ihre Rechnung anderweit nicht zu Branntwein verarbeitet werden.
(3) Wer Stoffe liefert, die in einer Obstgemeinschaftsbrennerei nicht verarbeitet
werden dürfen, verliert damit die Vergünstigung, Branntwein in einer
Obstgemeinschaftsbrennerei oder unter Abfindung herzustellen. Branntwein, der aus
Stoffen eines Mitglieds hergestellt worden ist, nachdem es die Vergünstigung verloren
hat, gilt als außerhalb des Brennrechts hergestellt. Das Bundesministerium der
Finanzen oder die von ihm bestimmte Stelle kann auf Antrag die Vergünstigung wieder
zuerkennen, wenn nicht das Mitglied im Zusammenhang mit dem Verlust wegen vollendeter
oder versuchter /* Steuerhinterziehung */ mit mehr als zwei Monaten /* Gefängnis */
bestraft worden ist.
(4) Eine Obstgemeinschaftsbrennerei, in der andere als selbstgewonnene Obststoffe zu
Branntwein verarbeitet werden, wechselt die Brennereiklasse. Diese Folge tritt nicht
ein, wenn die Verarbeitung bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht verhindert
werden konnte.

BranntwMonG § 37a

-

- Verlust des Brennrechts
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BranntwMonG § 38

(1) Das Brennrecht erlischt, wenn
1. die Brennerei Stoffe verwendet, deren Verarbeitung den Monopolbrennereien

(§ 21) vorbehalten ist,
2. die Brennerei aus einer Brennereiklasse in eine andere übertritt,
3. die Brennerei auf ein anderes Grundstück verlegt wird,
4. die Brennerei als erloschen zu gelten hat (§ 47 Abs. 2),
5.
(2) (weggefallen)
(3) In Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 können durch die Ausführungsbestimmungen Ausnahmen
zugelassen werden.
(4) Das Brennrecht erlischt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit dem Beginn
des Betriebsjahres, in den übrigen Fällen mit dem Eintritt der den Verlust
begründenden Tatsachen.

BranntwMonG § 39

(1) Das Brennrecht erlischt ferner, wenn eine Brennerei mit einem Brennrecht zur
Verarbeitung anderer Stoffe als Korn Kornbranntwein (§ 101) herstellt. Bei
Brennereien mit einem gemischten Brennrecht sowohl für die Verarbeitung von Korn als
auch von anderen Stoffen ist eine Überschreitung des Jahresbrennrechtsteils für Korn
um bis zu 10 vom Hundert unschädlich. Der Verlust des Brennrechts tritt mit Beginn
des Betriebsjahres ein, in dem der Kornbranntwein hergestellt wurde.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Rechtsbereinigung den Wortlaut aller Brennrechte dem derzeitigen Monopolrecht
anzupassen. Dabei kann es vorsehen, dass historische Brennrechtsgeltungen, die nach
dem Betriebsjahr 1985/86 nicht mehr in Anspruch genommen worden sind, wegfallen und
Brennrechte zur Verarbeitung von Kartoffeln und anderem Getreide als Korn in solche
nach § 175 Abs. 3 Nr. 2 umgewandelt werden.

BranntwMonG § 39a

(weggefallen)

- Jahresbrennrecht

BranntwMonG § 40

(1) Die Bundesmonopolverwaltung kann unter Berücksichtigung des Bestandes und des
voraussichtlichen Verbrauchs an Branntwein und nach den ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln festsetzen, um wieviel Hundertteile das Brennrecht der einzelnen
Brennereigruppen für das Betriebsjahr zu erhöhen oder zu kürzen ist. Dabei können
Brennereien, die ihr für die Verarbeitung bestimmter Stoffe geltendes Brennrecht
durch Verarbeitung anderer Stoffe nutzen, nur dann als besondere Brennereigruppe
behandelt werden, wenn die anderweite Nutzung zehn Hundertteile der Erzeugung im
Jahresbrennrecht übersteigt. Das Brennrecht der einzelnen Brennerei darf nicht unter
zehn Hektoliter Alkohol (hl A) gekürzt werden.
(2) Wenn in einem Betriebsjahr sich eine Kürzung des Gesamtbrennrechts als notwendig
erweist, so werden die Brennrechte

von 10 bis 100 Hektoliter nur um 1/10,
von 100 bis 200 Hektoliter nur um 3/10,
von 200 bis 300 Hektoliter nur um 4/10

des Betrages gekürzt, um den die übrigen Brennrechte gekürzt werden.
(3) Die Bundesmonopolverwaltung kann bei drohendem Verderb der Rohstoffe oder bei
überdurchschnittlich guten Ernteerträgen den Vorgriff auf das Jahresbrennrecht des
folgenden Betriebsjahres sowie bei nichtverschuldeten Betriebsstörungen oder bei
außergewöhnlichen Mißernten die nachträgliche Ausnutzung des Jahresbrennrechts des
ablaufenden Betriebsjahres gestatten, soweit dadurch monopolwirtschaftliche Belange
nicht beeinträchtigt werden. Dabei dürfen 10 vom Hundert des regelmäßigen Brennrechts
nicht überschritten werden. Der Antrag auf nachträgliche Ausnutzung des
Jahresbrennrechts muß spätestens vor Ende des Betriebsjahres gestellt sein.
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(4) Jahresbrennrechte werden ab dem Betriebsjahr 2006/07 nur für landwirtschaftliche
Brennereien festgesetzt.
(5) Die Jahresbrennrechte für gewerbliche Brennereien werden für die Betriebsjahre
2000/01 bis 2005/06 auf 50 vom Hundert des regelmäßigen Brennrechts festgesetzt.

BranntwMonG § 41

(1) In Abschnitten von zehn zu zehn Jahren dürfen in beliebigen Jahren dieses
Abschnitts
1. Obstkleinbrennereien, die ausschließlich Obst, Beeren, selbstgewonnenen

Wein oder Most oder Rückstände davon verarbeiten, insgesamt 100 Hektoliter
Weingeist,

2. Obstbrennereien mit einem Brennrecht von mehr als 10 Hektoliter, aber
nicht mehr als 50 Hektoliter, die ausschließlich Obst, Beeren oder
Rückstände davon verarbeiten, insgesamt das Zehnfache der dem jährlichen
Brennrecht entsprechenden Weingeistmenge,

3. Stoffbesitzer (§ 36) insgesamt fünf Hektoliter Weingeist,
4. Obstgemeinschaftsbrennereien (§ 37) aus den Stoffen eines Mitglieds

insgesamt 30 Hektoliter Weingeist
mit dem Anspruch herstellen, daß der gewonnene Branntwein als innerhalb des
Brennrechts hergestellt gilt. Das gleiche Recht haben Brennereien, die ausschließlich
die zu Nummer 2 bezeichneten Stoffe verarbeiten und ein Brennrecht von mehr als 50
Hektoliter haben, wenn sie auf den über 50 Hektoliter Weingeist hinausgehenden Teil
ihres Brennrechts für den hier maßgebenden Zeitabschnitt oder für den Rest dieses
Zeitabschnitts von Beginn des Jahres ab, in dem sie von dem Recht Gebrauch machen
wollen, verzichten.
(2) Der erste Abschnitt umfaßt vierzehn Jahre und läuft vom 1. Oktober 1919 bis zum
30. September 1933. Die nach Absatz 1 im Jahresdurchschnitt herstellbare
Weingeistmenge erhöht sich dementsprechend.
(3) Brennereien, die ihnen gelieferte Rohstoffe gegen Lohn verarbeiten
(Lohnbrennereien), sind von der Vergünstigung des Absatzes 1 ausgeschlossen.

BranntwMonG § 42 Zulassung der Zusammenlegung und der Übertragung

(1) Landwirtschaftliche Brennereien (§ 25 Abs. 2 und 3) können auf Antrag mit Beginn
des folgenden Betriebsjahres vom Bundesminister der Finanzen oder der von ihm
bestimmten Stelle zu einer Gemeinschaftsbrennerei (§ 25 Abs. 3) zusammengelegt
werden. Das Brennrecht der Gemeinschaftsbrennerei entspricht der Summe der
Brennrechte der zusammengelegten Brennereien.
(2) Die Brennereien erlöschen im Zeitpunkt der Zusammenlegung. Mit den
Betriebseinrichtungen darf auf den bisherigen Brennereigrundstücken eine Brennerei
nicht mehr betrieben werden. Das gilt nicht für die Betriebseinrichtung, mit der die
Gemeinschaftsbrennerei betrieben wird.
(3) Brennrechte betriebsfähiger landwirtschaftlicher oder gewerblicher Brennereien
können vom Bundesminister der Finanzen oder der von ihm bestimmten Stelle auf Antrag
mit Beginn des folgenden Betriebsjahres auf andere Brennereien gleicher
Brennereiklasse (§ 24) übertragen werden. Die Übertragung ist ausgeschlossen, wenn
sie für ein Brennrecht beantragt wird, das in den letzten drei Jahren vor dem
beantragten Übertragungszeitpunkt übertragen worden ist. Der Bundesminister der
Finanzen oder die von ihm bestimmte Stelle kann zur Vermeidung von Härten aus der
Abwicklung früherer Übertragungen für eine Übergangszeit von drei Betriebsjahren
Ausnahmen zulassen.
(4) Brennrechte sollen nicht übertragen werden, wenn dies zu höheren
Übernahmegeldzahlungen der Bundesmonopolverwaltung führt. Brennrechte von
Brennereien, die nach § 58 Satz 2 aus dem Branntweinmonopol ausscheiden, werden nicht
übertragen.

BranntwMonG § 42a

(1) Die Bundesmonopolverwaltung kann auf Antrag der Brennereibesitzer widerruflich
zulassen, dass ein Brennrecht von einer Brennerei ganz oder teilweise an eine oder
mehrere andere Brennereien gleicher Brennereiklasse für ein oder mehrere
Betriebsjahre zur Nutzung überlassen werden kann. Voraussetzung für die Zulassung
ist, dass sich die Übernahmegeldzahlungen nicht erhöhen.
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(2) Für die Dauer der Nutzung gilt das Jahresbrennrecht der anderen Brennerei als
entsprechend erhöht.

Fünfter Abschnitt Überwachung der Herstellung und Verwendung von Branntwein und
Branntweinerzeugnissen

Erster Titel Amtliche Aufsicht

BranntwMonG § 43

Betriebe, Unternehmen oder Personen, die
1. Branntwein oder Branntweinerzeugnisse oder Rohstoffe, die für die

Herstellung von Branntwein geeignet sind, herstellen, befördern, lagern,
weiterverarbeiten oder vertreiben,

2. Brenn- oder Weingeräte oder sonstige zur Herstellung oder Reinigung von
Branntwein geeignete Geräte oder zur Reinigung von Branntwein geeignete
Stoffe herstellen, besitzen, erwerben, befördern oder abgeben,

3. im weingeistigen Gärungsverfahren Hefe oder andere Stoffe ohne
gleichzeitige Branntweingewinnung herstellen,

4. ohne Verwendung von Branntwein Erzeugnisse herstellen, aus denen ohne
Gärung aus den darin enthaltenen Äthylverbindungen Branntwein gewonnen
werden kann, oder solche Erzeugnisse (z. B. Ester) weiterverarbeiten oder
vertreiben,

unterliegen nach näherer Anordnung der Ausführungsbestimmungen der amtlichen
Aufsicht.

BranntwMonG § 44

(1) Wer sich zur Erfüllung steuerlicher oder monopolrechtlicher Pflichten, die ihm
auf Grund eines der amtlichen Aufsicht unterliegenden Sachverhalts obliegen, durch
einen mit der Wahrnehmung dieser Pflichten beauftragten Angehörigen seines Betriebs
oder Unternehmens vertreten läßt, bedarf der Zustimmung des Hauptzollamts. Dies gilt
nicht für die Vertretung bei der Einfuhr im Zusammenhang mit der Zollbehandlung.
(2) Zur Feststellung von Tatsachen, die steuer- oder monopolrechtlich erheblich sind,
kann das Hauptzollamt Personen, die vom Ergebnis der Feststellung nicht selbst
betroffen sind, als Hilfspersonen bestellen.

BranntwMonG § 45

(1) Wer einen Betrieb, der die Herstellung oder die Reinigung von Branntwein oder den
Handel mit Branntwein zum Gegenstand hat, eröffnet oder übernimmt, hat sich
schriftlich bei der Finanzbehörde anzumelden. Dies hat spätestens bei der Eröffnung
oder Übernahme zu geschehen. Dabei sind die Betriebs- und Lagerräume anzugeben.
(2) Wer Brenn- oder Weingeräte oder sonstige zur Herstellung oder Reinigung von
Branntwein geeignete Geräte an einen anderen abgibt, hat dies schriftlich der
Finanzbehörde anzuzeigen. Dies hat spätestens bei der Abgabe zu geschehen. Dabei ist
der Empfänger zu bezeichnen.

BranntwMonG § 46

(1) Es ist verboten, folgende Gegenstände anzubieten, anzupreisen oder zu verkaufen:
1. Vorrichtungen, die zur nichtgewerblichen Herstellung oder Reinigung

kleiner Branntweinmengen geeignet sind;
2. Anleitungen zur nichtgewerblichen Herstellung oder Reinigung kleiner

Branntweinmengen;
3. Anleitungen zur Herstellung der in Nummer 1 bezeichneten Vorrichtungen.
(2) Der /* Reichsminister der Finanzen */ kann Ausnahmen zulassen.

BranntwMonG § 47
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(1) Die Ausführungsbestimmungen ordnen an, welchen Bedingungen die Betriebe und
Personen, die nach § 43 der amtlichen Aufsicht unterliegen, zur Sicherung des
Monopolaufkommens zu genügen haben. Insbesondere können sie anordnen:
1. daß und in welcher Weise unter amtlicher Aufsicht stehende Betriebe

verschlußsicher einzurichten sind,
2. daß Branntwein und Branntweinerzeugnisse in bestimmter Weise gelagert,

verpackt, bezeichnet oder versandt werden müssen,
3. daß Betriebe, in denen Trinkbranntwein hergestellt und in denen außerdem

noch Trinkbranntwein im kleinen vertrieben oder Branntwein noch zu anderen
Zwecken verwendet wird, besonders zu überwachen sind,

4. daß über den Betrieb und über den hergestellten oder in den Verkehr
gebrachten Branntwein oder die Branntweinerzeugnisse Buch zu führen ist
und die Bestände festzustellen sind,

5. daß Vorgänge und Maßnahmen in den Betrieben, die für die amtliche Aufsicht
wichtig sind, dem Hauptzollamt anzumelden sind.

(2) Die Ausführungsbestimmungen ordnen ferner an, wann ein Betrieb oder Unternehmen
als erloschen zu gelten hat.

BranntwMonG § 48

(1) Für die monopolrechtliche Prüfung von Betrieben und Unternehmen, die der
amtlichen Aufsicht unterliegen, und für die Pflichten der Betroffenen gelten die §§
193 bis 207 und 209 bis 212 der Abgabenordnung entsprechend.
(2) Für mittelbare Besitzer von Brennereien gelten die §§ 93 bis 97 der
Abgabenordnung sinngemäß.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Kostenprüfungen zur Festsetzung der
Branntweinübernahmepreise. Brennereibesitzer, die nach Handelsrecht verpflichtet
sind, Bücher zu führen, haben auf Verlangen der Bundesmonopolverwaltung eine
Kostenaufstellung nach vorgeschriebenem Muster zu fertigen und vorzulegen.

BranntwMonG § 49

-

BranntwMonG § 50

-

BranntwMonG § 51

-

BranntwMonG § 51a Untersagung des Gewerbebetriebs

(1) Wenn gegen jemand Tatsachen vorliegen, die seine Unzuverlässigkeit bei der
Beachtung der Vorschriften dieses Gesetzes oder einer dazu erlassenen
Rechtsverordnung dartun, so kann ihm die Oberfinanzdirektion auf die Dauer bis zu
fünf Jahren untersagen, ein Branntweingewerbe selbst auszuüben oder durch andere zu
seinem Vorteil ausüben zu lassen oder in einem solchen Gewerbe als Vertreter oder
Angestellter tätig zu sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn jemand wegen einer
groben Zuwiderhandlung gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder einer dazu erlassenen
Rechtsverordnung bestraft oder gegen ihn wegen einer solchen Zuwiderhandlung eine
Geldbuße von mindestens fünfhundert Euro festgesetzt ist.
(2) Für die Durchführung des Verbots gelten die §§ 328 bis 335 der Abgabenordnung
entsprechend.
(3) Nach Ablauf eines Jahres seit der Rechtskraft des Untersagungsbeschlusses kann
die Oberfinanzdirektion den Beschluß aufheben.

BranntwMonG § 51b Sicherstellung im Aufsichtsweg und Überführung in das Eigentum des Bundes

(1) In Ausübung der amtlichen Aufsicht für Zwecke des Branntweinmonopols können die
Zollbehörden und ihre Aufsichtsbeamten in entsprechender Anwendung des § 215 der
Abgabenordnung auch in folgenden Fällen sicherstellen:
1. Branntwein, der zu anderen Zwecken, als er von der /*
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Bundesmonopolverwaltung */ abgegeben wurde, in Verkehr gebracht worden
ist;

2. Branntwein, der entgegen der Ablieferungspflicht in Verkehr gebracht
worden ist;

3. Branntwein, der unerlaubt eingeführt worden ist;
4. Branntwein, dessen Herkunft oder Erwerb nicht nachgewiesen werden kann;
5. in den Fällen der Nummern 1 bis 4:

die Umschließungen des Branntweins;
6. bewegliche Sachen, hinsichtlich deren gegen § 45 Abs. 2 oder gegen § 46

verstoßen worden ist. Geräte (zum Beispiel Maschinen), die mit dem Grund
und Boden fest verbunden sind, stehen beweglichen Sachen gleich.

(2) Sichergestellte Sachen werden durch das Hauptzollamt in das Eigentum des Bundes
übergeführt. § 216 der Abgabenordnung gilt entsprechend.
(3)

BranntwMonG § 51c

-

Zweiter Titel Verschlußbrennereien

BranntwMonG § 52

Die Brennereien sind entsprechend den Anordnungen in den Ausführungsbestimmungen
verschlußsicher einzurichten (Verschlußbrennereien), soweit nicht in § 57 Ausnahmen
vorgesehen sind.

BranntwMonG § 53

Die Finanzbehörde kann den Betrieb einer Brennerei untersagen, solange die Brennerei
nicht verschlußsicher eingerichtet ist und die amtlichen Anordnungen in dieser
Hinsicht nicht befolgt werden. Sie kann die vorübergehende Einstellung des
Brennereibetriebs anordnen, wenn infolge Betriebsstörung oder Verletzung der
Brennereieinrichtung das Monopolaufkommen gefährdet und dessen Sicherung auf andere
Weise nicht zu erreichen ist.

BranntwMonG § 54

Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, die Brennerei auf seine Kosten entsprechend
den Anordnungen in den Ausführungsbestimmungen verschlußsicher einzurichten und zu
erhalten.

BranntwMonG § 55

-

BranntwMonG § 56

-

Dritter Titel Abfindungsbrennereien

BranntwMonG § 57

Brennereien können nach Bestimmung des /* Reichsministers der Finanzen */ zur
Abfindung zugelassen werden.

Sechster Abschnitt Ablieferung und Übernahme des Branntweins

BranntwMonG § 58

(1) Der im Monopolgebiet hergestellte Branntwein ist, soweit nicht in diesem Gesetz
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Ausnahmen vorgesehen sind (§ 76), nach der Abnahme (§ 59) zum
Branntweinübernahmepreis an die Bundesmonopolverwaltung abzuliefern. Sie befreit auf
Antrag vorbehaltlich des Absatzes 2 zum Beginn eines Betriebsjahres von der
Ablieferungspflicht nach Satz 1 sowie von der Überlassungs- und Ablieferungspflicht
nach § 82a. Die Befreiung für einzelne Betriebsjahre ist unzulässig.
(2) Für Brennereien, die Branntwein zur Herstellung von Kraftstoffen erzeugen, gilt
die Befreiung von der Ablieferungspflicht mit der Maßgabe, dass sie den gesamten
erzeugten Branntwein ausschließlich zur Herstellung von Kraftstoffen und zu anderen
als den in § 99b genannten Zwecken verwenden dürfen. Dies gilt für Brennereien, die
bereits gemäß § 58 Satz 2 dieses Gesetzes in der Fassung vom 22. Dezember 1999 von
der Ablieferungspflicht befreit worden sind, mit Wirkung vom 1. Oktober 2004.

BranntwMonG § 58a

(1) Die Pflicht zur Ablieferung oder Überlassung entfällt für alle gewerblichen
Brennereien ab dem Betriebsjahr 2006/2007 in entsprechender Anwendung von § 58 Abs. 2
Satz 1. Dies hat auf die Ermittlung der Selbstkostenpreise für die Betriebsjahre
2000/01 bis 2005/06 keine Auswirkungen.
(2) Gewerbliche Brennereien mit Brennrecht, die nach § 58 Satz 2 von der
Ablieferungs- oder Überlassungspflicht befreit werden und damit vor dem in Absatz 1
Satz 1 genannten Termin aus dem Branntweinmonopol ausscheiden, erhalten pro
Hektoliter regelmäßiges Brennrecht und verbleibendem Betriebsjahr nach Maßgabe von
Absatz 3 einen Ausgleichsbetrag. Der Betrag wird von der Bundesmonopolverwaltung
jeweils in den ersten vier Monaten des Betriebsjahres gezahlt.
(3) Der Ausgleichsbetrag beträgt für
1. Korn-, Kartoffel- und Getreidebrennereien, ausgenommen Kornbrennereien mit

einem regelmäßigen Brennrecht von mehr als 7.000 hl A, bei einem
Ausscheiden ab dem Betriebsjahr
2001/02 41 Euro je hl A,
2002/03 36 Euro je hl A,
2003/04 31 Euro je hl A,
2004/05 26 Euro je hl A,
2005/06 20,50 Euro je hl A,

2. andere Brennereien sowie Kornbrennereien mit einem regelmäßigen Brennrecht
von mehr als 7.000 hl A bei einem Ausscheiden ab dem Betriebsjahr
2001/02 20,50 Euro je hl A,
2002/03 18 Euro je hl A,
2003/04 15,50 Euro je hl A,
2004/05 13 Euro je hl A,
2005/06 10,50 Euro je hl A.
Korn-, Kartoffel- und Getreidebrennereien im Sinne von Nummer 1 sind
Brennereien mit Brennrechten für die Verarbeitung von Korn sowie von
Kartoffeln und anderem Getreide als Korn oder von Kartoffeln und anderem
Getreide als ausschließlich Korn. Wurden die Brennrechte der in Nummer 2
genannten Kornbrennereien zum Betriebsjahr 1999/2000 oder später nach § 42
Abs. 3 auf andere Brennereien übertragen, gelten für die anderen
Brennereien weiterhin die in Nummer 2 genannten Ausgleichsbeträge.
Brennereien, die ab dem Betriebsjahr 2000/01 aus dem Branntweinmonopol
ausscheiden, werden so gestellt, als seien sie ab dem Betriebsjahr 2001/02
ausgeschieden.

(4) Landwirtschaftliche Brennereien, die nach § 58 Satz 2 von der Ablieferungs- oder
Überlassungspflicht befreit werden, erhalten für fünf Betriebsjahre pro Hektoliter
regelmäßiges Brennrecht und Betriebsjahr einen Ausgleichsbetrag von 51,50 Euro je hl
A. Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemäß.

BranntwMonG § 59

Der erzeugte Branntwein ist seiner Weingeistmenge nach festzustellen und abzufertigen
(Branntweinabnahme).
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BranntwMonG § 60

Die mit der Branntweinabnahme (§ 59) beauftragten Beamten übernehmen den an die /*
Bundesmonopolverwaltung */ abzuliefernden Branntwein für deren Rechnung und nach
deren Weisung. Die Bundesmonopolverwaltung stellt kostenlos die Versandgefäße.

BranntwMonG § 61

(1) Der Brennereibesitzer hat den abgenommenen Branntwein aufzubewahren und ihn
unverzüglich auf Kosten der Bundesmonopolverwaltung an den ihm bezeichneten
Monopolbetrieb mit der Eisenbahn zu versenden. Es kann ihm auch aufgegeben oder
gestattet werden, den Branntwein gegen Beförderungsentgelt anzuliefern.
Auf Verlangen hat der Brennereibesitzer den Branntwein auf der Güterstelle in
Eisenbahnkesselwagen umzufüllen und die dafür erforderlichen Einrichtungen zu
stellen.
(2) Die zur Beförderung des abgenommenen Branntweins bestimmten Versandgefäße werden
dem Brennereibesitzer frachtfrei zugesandt. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 hat
der Brennereibesitzer die Versandgefäße gegen Beförderungsentgelt beim Monopolbetrieb
abzuholen.
(3) Der Brennereibesitzer haftet während der Dauer der Aufbewahrung für den Schaden,
der durch Verlust oder Beschädigung des Branntweins eintritt. Befördert er den
Branntwein selbst, so endet seine Haftung mit der Übernahme des Branntweins durch den
neuen Warenführer oder den Empfänger. Er wird von der Haftung frei, wenn durch von
ihm nicht verschuldete Vorgänge Branntwein vernichtet worden oder unbrauchbar
geworden ist.
(4) Soweit der Brennereibesitzer Beförderungsleistungen erbringt, kann der für die
Finanzen zuständige Bundesminister durch Rechtsverordnung in Anlehnung an die
geltenden Frachttarife, insbesondere den Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, den
Reichskraftwagentarif und den Güternahtarif, ein angemessenes Beförderungsentgelt
festsetzen.

BranntwMonG § 61a Anbietungspflicht

(1) Der /* Reichsmonopolverwaltung */ ist anzubieten und auf Verlangen abzuliefern:
1. Branntwein, der in einem Strafverfahren eingezogen worden ist;
2. Branntwein, der in den Geschäftsräumen oder den Beförderungsmitteln einer

öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehr dienenden
Verkehrsanstalt gefunden worden ist, sofern die Voraussetzungen für die
öffentliche Versteigerung (§§ 979 bis 982 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
vorliegen;

3. Branntwein, der bei Seenot (zum Beispiel aus einem gesunkenen,
gestrandeten oder hilflos umhertreibenden Schiff) geborgen worden ist,
sofern die Voraussetzungen für den öffentlichen Verkauf (§§ 18, 25 der
Strandungsordnung) oder für die Überweisung an den Landesfiskus (§ 35 Abs.
1 der Strandungsordnung) vorliegen.

(2) Die /* Reichsmonopolverwaltung */ ist berechtigt, die Übernahme des in Absatz 1
bezeichneten Branntweins abzulehnen.

Siebenter Abschnitt Branntweinübernahmepreise

BranntwMonG § 62

-

BranntwMonG § 63

(1) Der Übernahmepreis für Branntwein aus den Eigenbrennereien wird aus dem
Branntweingrundpreis (§ 65) und den in den §§ 66 bis 74 bezeichneten Abzügen und
Zuschlägen berechnet.
(2) Die Abzüge und Zuschläge werden, soweit nicht einzelne Vorschriften etwas anderes
bestimmen, unabhängig voneinander in Ansatz gebracht.
(3) Entgelte für die Übertragung von Brennrecht werden bei der Berechnung der

Ein Service der juris GmbH - www.juris.de - Seite 17

http://www.juris.de/


Übernahmepreise nicht berücksichtigt.
(4) Soweit für die Festsetzung der Übernahmepreise Selbstkosten oder
Herstellungskosten zu ermitteln sind, sind nur diejenigen Kosten, die in einer gut
geleiteten Brennerei entstehen, zu berücksichtigen.

BranntwMonG § 63a Übernahmegeld in den Fällen des § 61a

Die Bundesmonopolverwaltung setzt das Übernahmegeld für Branntwein, den sie auf Grund
des § 61a übernimmt, nach dem erzielbaren Nettoerlös fest.

BranntwMonG § 64

Die Bundesmonopolverwaltung setzt den Branntweingrundpreis (§ 65), die Abzüge und
Zuschläge nach den §§ 66, 69 Satz 2, §§ 72, 72b, 73 und 74 sowie die Übernahmepreise
und Abzüge oder Zuschläge nach § 72a für ein Betriebsjahr fest und macht sie im
Bundesanzeiger bekannt. Die Festsetzung kann rückwirkend erfolgen. Die
Bundesmonopolverwaltung kann vorläufige Abschlagpreise festsetzen. Sie kann bei einer
Änderung des Jahresbrennrechts im Laufe eines Betriebsjahres den
Branntweingrundpreis, die Abzüge und Zuschläge und die besonderen Übernahmepreise
nach § 72a rückwirkend ab Beginn des Betriebsjahres neu festsetzen. Übernahmegeld
wird nur zurückgefordert, wenn das zu Beginn des Betriebsjahres festgesetzte
Jahresbrennrecht überschritten wird. In diesen Fällen werden Übernahmegeldansprüche
mit Rückforderungsansprüchen verrechnet.

- Branntweingrundpreis

BranntwMonG § 65

(1) Der Branntweingrundpreis wird so festgesetzt, daß er die durchschnittlichen
Herstellungskosten eines Hektoliters Alkohol in gut geleiteten Kartoffelbrennereien
mit einer durchschnittlichen Jahreserzeugung von 500 hl Alkohol deckt, wobei davon
auszugehen ist, daß bei angemessener Verwertung der Kartoffeln die Schlempe dem
Brennereibesitzer in der Brennerei kostenfrei zur Verfügung bleibt. Die Kosten der
Einlagerung der Kartoffeln in die Brennerei gehören nicht zu den Herstellungskosten.
Bei der Berechnung der Rohstoffkosten im Branntweingrundpreis wird unterstellt, dass
neben selbstgewonnenen Kartoffeln auch selbstgewonnenes Triticale zur
Branntweinherstellung eingesetzt wird. Für das Betriebsjahr 2000/01 wird ein
Branntweinanteil aus Triticale von 20 vom Hundert, ab dem Betriebsjahr 2001/02 ein
solcher von 40 vom Hundert angenommen.
(2) Der Rohstoffmix im Sinne von Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt vorbehaltlich Satz 2 als
eingehalten, wenn er von den Brennereien, die über ein Brennrecht zur Herstellung von
Branntwein aus Kartoffeln und anderem Getreide als ausschließlich Korn verfügen, im
Betriebsjahr insgesamt eingehalten wird. Zur Einhaltung muss - unter Berücksichtigung
des jeweiligen Jahresbrennrechts - ein Anteil von 40 vom Hundert der in den
Betriebsjahren 1998/1999 und 1999/2000 im Durchschnitt auf Kartoffelbranntwein
entfallenen Jahreserzeugung (Referenzmenge) zusätzlich, d.h. ohne Berücksichtigung
bisheriger Getreidebranntweinmengen, als Getreidebranntwein abgeliefert werden. Wird
der Rohstoffmix insgesamt eingehalten, erhalten die Brennereien, die abweichend vom
Rohstoffmix einen höheren Anteil an selbst gewonnenen Kartoffeln einsetzen, einen
Zuschlag zum Branntweingrundpreis. Dieser Zuschlag entspricht der Differenz zwischen
dem Branntweingrundpreis nach Absatz 1 und einem Preis, der in den Rohstoffkosten den
jeweiligen Kartoffelanteil bei der Alkoholerzeugung berücksichtigt. Dieser
Kartoffelanteil wird jeweils um Schritte von 5 vom Hundert erhöht, wobei geringere
Anteile außer Ansatz bleiben. Werden Brennereien, die bei der Berechnung der
Referenzmenge berücksichtigt worden sind, nach § 58 Satz 2 von der Ablieferung
befreit, wird die Referenzmenge entsprechend korrigiert.
(3) Wird für andere Brennereien als landwirtschaftliche Kartoffelbrennereien ein
abweichendes Jahresbrennrecht festgesetzt, kann die Bundesmonopolverwaltung die im
Branntweingrundpreis enthaltenen Fertigungskosten für diese Brennereien entsprechend
umrechnen. Zu den Fertigungskosten gehören auch die Kosten für die Lagerung der
Rohstoffe.
(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft anstelle von Triticale anderes Getreide zu bestimmen.

- Betriebsabzüge
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BranntwMonG § 66

(1) Bei Brennereien mit einem Jahresbrennrecht von mehr als 600 hl A werden ab dem
Betriebsjahr 2000/01 für Branntwein aus Kartoffeln und Getreide wegen geringerer
Fertigungskosten Abzüge festgesetzt. Diese Betragen für das Jahresbrennrecht
über 600 bis 1.500 hl A 15 vom Hundert,
über 1.500 bis 3.000 hl A 35 vom Hundert,
über 3.000 bis 7.000 hl A 47 vom Hundert,
über 7.000 hl A 53 vom Hundert
der Fertigungskosten im Branntweingrundpreis, in den Fällen des § 65 Abs. 3 der
umgerechneten Fertigungskosten. Erzeugen die Brennereien über ihr Jahresbrennrecht
hinaus ablieferungsfreien Branntwein, kann die Bundesmonopolverwaltung unter
Einschluss der Brennereien mit einem Jahresbrennrecht bis 600 hl A besondere Abzüge
festsetzen.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. die Abzüge nach Absatz 1 in den Abzugsstufen so aufzuteilen, dass ein

gleitender oder eng gestaffelter Übergang in die nächste Abzugsstufe
ermöglicht wird, und das dafür erforderliche Verfahren zu bestimmen,

2. zu bestimmen, dass für Brennereien mit einem Jahresbrennrecht über 7.000
hl A nach Einzelprüfungen besondere Übernahmepreise festgesetzt werden
oder den Abzug für diese Brennereien unter Berücksichtigung der
Einzelprüfungen abweichend von Absatz 1 festzusetzen,

3. vorzusehen, dass die Bundesmonopolverwaltung in den Fällen des § 42a als
Anreiz die Abzüge nach Absatz 1 niedriger festsetzen kann.

BranntwMonG § 67

-

- Betriebszuschläge

BranntwMonG § 68

(1) Der Branntweingrundpreis wird für den innerhalb des Brennrechts hergestellten
oder als innerhalb des Brennrechts hergestellt geltenden Branntwein bei Brennereien
mit einer Jahreserzeugung von nicht mehr als 300 Hektoliter Weingeist erhöht
(Betriebszuschlag). Der Betriebszuschlag beträgt für die Erzeugung

bis zu 100 Hektoliter Weingeist
15 Hundertteile,

über 100 bis zu 200 Hektoliter Weingeist
10 Hundertteile,

über 200 bis zu 300 Hektoliter Weingeist
5 Hundertteile

des Branntweingrundpreises.
(2) Wird die Jahreserzeugung von 300 Hektoliter Weingeist überschritten, so darf für
die darüber hinausgehende Menge Übernahmegeld nur insoweit gezahlt werden, als das
für die gesamte Jahreserzeugung sich ergebende Übernahmegeld das nach Absatz 1 für
300 Hektoliter Weingeist berechnete Übernahmegeld übersteigt.

BranntwMonG § 69

Anstelle des Betriebszuschlags nach § 68 erhalten
1. Abfindungsbrennereien (§ 57), Stoffbesitzer (§ 36) und

Verschlusskleinbrennereien (§ 34) mit einer Jahreserzeugung von nicht mehr
als 4 hl A einen Betriebszuschlag von 100 Hundertteilen,

2. die übrigen Verschlusskleinbrennereien einen Betriebszuschlag von 30
Hundertteilen,

3. Obstgemeinschaftsbrennereien innerhalb der in § 37 Abs. 2 bezeichneten
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Erzeugungsgrenze einen Betriebszuschlag von 80 Hundertteilen
des Branntweingrundpreises. Bei einem vom regelmäßigen Brennrecht abweichenden
Jahresbrennrecht ermäßigt oder erhöht sich der Zuschlag um den doppelten Betrag der
sich dadurch ergebenden Grundpreisveränderung.

BranntwMonG § 70

-

BranntwMonG § 71

-

- Abzüge und Zuschläge bei besonderen Verhältnissen

BranntwMonG § 72

(1) Sind die Rohstoffkosten bei der Herstellung eines Hektoliters Alkohol aus Mais,
Triticale und Korn geringer als die nach § 65 berechneten, wird ein entsprechender
Abzug festgesetzt, wobei davon ausgegangen wird, dass die genannten Rohstoffe selbst
gewonnen sind. Dabei kann der Rohstoffabzug nach der preisgünstigsten Getreideart
festgesetzt werden; dies gilt nicht für die Herstellung von Kornbranntwein (§ 101).
Der Abzug wird nicht festgesetzt für Brennereien, die innerhalb ihres Brennrechts zur
Verarbeitung von Kartoffeln und anderem Getreide als Korn oder anderem Getreide als
ausschließlich Korn Branntwein aus Kartoffeln und außerdem Branntwein aus Triticale
oder anderem Getreide bis zu dem in § 65 genannten Vomhundertsatz ihres
Jahresbrennrechts herstellen.
(2) Die Bundesmonopolverwaltung kann bei der Verarbeitung von anderen als frischen
Stärkekartoffeln oder von Getreide minderer Qualität besondere Abzüge festsetzen.
Dies gilt auch für Kartoffelbranntwein, den Brennereien innerhalb ihres Brennrechts
für die Verarbeitung von Korn herstellen. Vorbehaltlich des § 72a kann die
Bundesmonopolverwaltung den Übernahmepreis für Branntwein aus anderen Stoffen als
Kartoffeln, Mais, Triticale und Korn nach kaufmännischen Grundsätzen bestimmen.
(3) Für Branntwein, der aus den in § 27 genannten Stoffen, mit Ausnahme von Wein,
Steinobst, Beeren, Enzianwurzeln und Topinamburs, von Abfindungsbrennereien,
Stoffbesitzern und Verschlußkleinbrennereien mit einer Jahreserzeugung bis 4 hl A
hergestellt wird, sowie für Kornbranntwein (§ 101), der von Abfindungsbrennereien
hergestellt wird, werden Zuschläge zum Branntweingrundpreis festgesetzt. Sie sollen
mindestens 50 und höchstens 125 vom Hundert des Grundpreises betragen, der bei einem
100 %igen Jahresbrennrecht festgesetzt wird oder festgesetzt würde. Die Zuschläge
werden auch für den gleichen Branntwein festgesetzt, der in
Obstgemeinschaftsbrennereien als innerhalb des Brennrechts hergestellt gilt.

BranntwMonG § 72a

(1) Für Branntwein aus Zuckerrüben, Zuckerrohr oder Erzeugnissen aus der Be- oder
Verarbeitung dieser Stoffe der von Brennereien mit einer Jahreserzeugung bis zu
10.000 hl A hergestellt wird, werden besondere Übernahmepreise nach
durchschnittlichen Selbstkostenpreisen festgesetzt. Abzüge von diesen
Übernahmepreisen oder Zuschläge können für Branntwein aus Brennereien festgesetzt
werden, die wegen ihrer vom Durchschnitt abweichenden Selbstkostenpreise nicht in die
Übernahmepreisbildung einbezogen worden sind.
(2) Brennereien mit einer Jahreserzeugung von mehr als 10.000 hl A erhalten besondere
Übernahmepreise, die nicht höher sein dürfen als der niedrigste durchschnittliche
Selbstkostenpreis oder, falls ein solcher nicht ermittelt wird, als der niedrigste
Selbstkostenpreis für eine Brennerei mit einer Jahreserzeugung bis zu 10.000 hl A.
(3) Die Übernahmepreise nach Absatz 1 und 2 dürfen nicht höher sein als der
niedrigste Übernahmepreis einer von der Erzeugungsmenge hier vergleichbaren Getreide
verarbeitenden Brennerei nach den §§ 66 und 72 Abs. 1. Für Zwecke dieses Vergleichs
wird jeweils ein gleiches Jahresbrennrecht unterstellt.
(4) Übernahmepreise nach den Absätzen 1 bis 3 werden ab dem Betriebsjahr 2006/07
nicht mehr festgesetzt.

BranntwMonG § 72b

(1) Die Bundesmonopolverwaltung kann die Übernahmepreise für Branntwein um bis zu 10
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vom Hundert, ab dem Betriebsjahr 2006/07 um bis zu 5 vom Hundert kürzen, soweit sie
den durchschnittlichen Verkaufspreis der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein zu
Trinkzwecken im vorausgegangenen Betriebsjahr überschreiten und die Kürzung nach
Maßgabe der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel erforderlich ist. Sie kann dabei
nach der Brennereigruppe, dem Jahresbrennrecht und dem Rohstoff im Vomhundertsatz
differenzieren.
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für Kornbranntwein, der der nach § 82 zugelassenen
Vereinigung überlassen wird.
(3) Die nach den §§ 65 bis 72a festgestellten Übernahmepreise für Branntwein, der in
Brennereien unter gemeinsamem Einsatz von Personal oder unter gemeinsamer Nutzung von
Betriebsteilen oder -einrichtungen hergestellt wird, werden um 5 vom Hundert gekürzt.
(4) (weggefallen)

BranntwMonG § 73

Für Branntwein, der über einer vom /* Reichsmonopolamt */ bestimmten Stärke
abgeliefert wird oder sich durch besondere Reinheit auszeichnet, können Zuschläge zum
Branntweingrundpreis und für Branntwein, der unter einer vom /* Reichsmonopolamt */
bestimmten Stärke abgeliefert wird oder erhebliche Verunreinigungen aufweist, Abzüge
vom Branntweingrundpreis festgesetzt werden.

- Erhöhter Übernahmepreis

BranntwMonG § 73a

-

- Überbrand

BranntwMonG § 74

Für den außerhalb des Brennrechts hergestellten oder als außerhalb des Brennrechts
hergestellt geltenden Branntwein werden Abzüge vom Branntweingrundpreis festgesetzt,
die für Branntwein aus Obstbrennereien mindestens 10 Hundertteile, für Branntwein aus
anderen Brennereien mindestens 20 Hundertteile des Branntweingrundpreises betragen
sollen.

- Zahlung des Übernahmegeldes

BranntwMonG § 75

Die Bundesmonopolverwaltung ist zur Zahlung des Branntweinübernahmegeldes
verpflichtet, sobald festgestellt ist, daß der Brennereibesitzer den ihm nach § 61
Abs. 1 und 2 obliegenden Verpflichtungen nachgekommen ist. Ergeben sich Anstände, für
die der Brennereibesitzer nach § 61 Abs. 3 in Anspruch genommen werden kann, so kann
bis zu deren Erledigung die Zahlung des Übernahmegeldes ganz oder teilweise
ausgesetzt werden. Das Übernahmegeld ist von Ablauf der zweiten Woche nach dem Tage
der Abfertigung ab mit sechs vom Hundert zu verzinsen, sofern die Verladung des
abgefertigten Branntweins nicht durch dem Brennereibesitzer nachzuweisende Schuld
über den zweiten nach der Abfertigung folgenden Werktag hinaus verzögert ist. Im
letzteren Fall beginnt die Verpflichtung zur Verzinsung des Übernahmegeldes erst mit
Ablauf der zweiten Woche nach dem Tage der Verladung.

Achter Abschnitt Befreiung von der Ablieferung, Branntweinaufschlag

BranntwMonG § 76

(1) Von der Ablieferungspflicht sind ausgenommen
1. Kornbranntwein (§ 101) und Branntwein, zu dessen Herstellung

ausschließlich in § 27 bezeichnete Stoffe verwendet worden sind,
2. Branntwein, der in einer Abfindungsbrennerei hergestellt worden ist,
3. Branntwein, der aus den in § 21 Nr. 2 bezeichneten Stoffen hergestellt
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worden ist,
4. Branntwein aus Bier und Rückständen der Bierbereitung,
5. Branntwein, der nach § 58 Satz 2 oder § 58a Abs. 1 von der Ablieferungs-

oder Überlassungspflicht ausgenommen ist.
(2) Ablieferungsfreier Branntwein, ausgenommen solcher aus Wein, Steinobst, Beeren,
Enzianwurzeln oder aus den in Absatz 1 Nr. 3 und 4 genannten Stoffen wird von der
Bundesmonopolverwaltung übernommen, wenn er
1. aus einer Abfindungsbrennerei (§ 57) innerhalb ihrer monopolbegünstigten

Erzeugungsgrenze,
2. aus einer Verschlusskleinbrennerei (§ 34) mit einer Jahreserzeugung bis 4

hl A oder
3. aus einer Obstgemeinschaftsbrennerei innerhalb der in § 37 Abs. 2

bezeichneten Erzeugungsgrenze stammt oder
4. von einem Stoffbesitzer (§ 36) innerhalb seiner monopolbegünstigten

Erzeugungsgrenze hergestellt worden ist,
5. als Kornbranntwein (§ 101) innerhalb eines landwirtschaftlichen

Brennrechts für die Verarbeitung von Korn hergestellt wurde, soweit die
Brennerei nicht aus dem Branntweinmonopol ausgeschieden ist.

Satz 1 gilt nicht für Branntwein aus einer Obstgemeinschaftsbrennerei, der aus
Rückständen hergestellt wurde, die bei der Weinerzeugung oder der Verarbeitung von
Obst anfallen. Die Übernahme setzt voraus, dass der Brennereibesitzer den Branntwein
vor der Herstellung dem zuständigen Hauptzollamt anmeldet. §§ 59 bis 61 gelten
entsprechend.
(3) Die Vorschriften der §§ 82 und 82a bleiben unberührt.

BranntwMonG § 77

Auf die Feststellung der Weingeistmenge findet § 59 Anwendung. Durch die
Ausführungsbestimmungen können Ausnahmen zugelassen werden.

BranntwMonG §§ 78 bis 80

-

BranntwMonG § 81

Branntwein aus Stoffen der in § 27 bezeichneten Art sowie Kornbranntwein (§ 101), der
vom Hersteller nicht selbst in trinkfertigem Zustand verwertet wird, ist der nach §
82 zugelassenen Stelle zum Branntweinübernahmepreis vorbehaltlich des § 58 Satz 2 und
des § 58a Abs. 1 zu überlassen.

BranntwMonG § 82

(1) Die /* Reichsmonopolverwaltung */ hat auf Antrag eine Vereinigung von
Brennereien, die Branntwein aus den in § 27 bezeichneten Stoffen herstellen, als
diejenige Stelle zuzulassen, der der vom Hersteller nicht selbst verwertete
Branntwein aus diesen Stoffen (§ 81) zu überlassen ist. Die Verpflichtung der /*
Reichsmonopolverwaltung */ besteht nur gegenüber einer Vereinigung. Beantragen
mehrere Vereinigungen die Zulassung, so entscheidet der /* Reichsminister der
Finanzen. */ Die Vereinigung hat Sicherheit dafür zu bieten, daß die ihr gestellten
Bedingungen erfüllt werden, insbesondere, daß der festgesetzte Übernahmepreis gezahlt
wird. Die /* Reichsmonopolverwaltung */ kann die Zulassung zurücknehmen, wenn die
Vereinigung ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.
(2) Ebenso kann die Bundesmonopolverwaltung eine Vereinigung landwirtschaftlicher
Kornbrennereien zulassen. Absatz 1 gilt sinngemäß. Soweit vor dem 1. Januar 2000 eine
Vereinigung von Kornbrennereien zugelassen war, kann diese bis zum 30. September 2006
in der bisherigen Form bestehen bleiben.
(3) Soweit auf Grund des bisherigen Gesetzes Vereinigungen im Sinne der Absätze 1 und
2 zugelassen sind, hat es hierbei zu bewenden.

BranntwMonG § 82a

Für den Fall, daß auf Grund des § 82 eine Vereinigung von Kornbrennereien zugelassen
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wird, gelten die folgenden Vorschriften:
1. Innerhalb des Jahresbrennrechts (§ 40) kann die /* Reichsmonopolverwaltung

*/ ein besonderes Jahresbrennrecht für die Herstellung von Kornbranntwein
mit der Wirkung festsetzen, daß nur der innerhalb dieses besonderen
Jahresbrennrechts hergestellte Kornbranntwein von der Ablieferung an die
/* Reichsmonopolverwaltung */ befreit ist. Die /* Reichsmonopolverwaltung
*/ kann das besondere Jahresbrennrecht für einzelne Brennereien auf deren
Antrag nach Anhörung der Brennereivereinigung bis zu der Brennrechtsmenge
erhöhen, die auf Grund des § 40 als Jahresbrennrecht für das laufende
Betriebsjahr festgesetzt ist. Das besondere Jahresbrennrecht für eine
einzelne Brennerei kann nur erhöht werden, wenn die betreffende Brennerei
in dem Betriebsjahr keinen Branntwein an die Vereinigung abgeliefert hat
und den innerhalb des erhöhten Brennrechts hergestellten Branntwein selbst
in trinkfertigem Zustand verwertet.

2. Den in Verschlußbrennereien innerhalb des besonderen Jahresbrennrechts
hergestellten Kornbranntwein hat der Hersteller vorbehaltlich des § 58
Satz 2 und des § 58a Abs. 1 der Vereinigung zu überlassen, soweit er ihn
nicht selbst in trinkfertigem Zustand verwertet. Über das besondere
Jahresbrennrecht hinaus hergestellter Kornbranntwein ist an die /*
Reichsmonopolverwaltung */ abzuliefern. Dem Überbrandabzug unterliegt
dieser Branntwein nur, wenn er außerhalb des für Kornbrennereien geltenden
Jahresbrennrechts (§ 40) hergestellt worden ist.

Neunter Abschnitt Branntweinverwertung und Branntweinhandel

Erster Titel Branntweinverwertung durch die Reichsmonopolverwaltung

I. Allgemeine Vorschriften

BranntwMonG § 83

-

BranntwMonG § 84

Branntwein, den die Bundesmonopolverwaltung übernimmt und verwertet, unterliegt der
Branntweinsteuer nach § 130. Der Branntwein gilt mit der Abnahme als im
Branntweinlager der Bundesmonopolverwaltung befindlich; entsprechendes gilt für die
Vereinigung von Kornbrennereien (§§ 82, 82a) hinsichtlich des von ihr übernommenen
Kornbranntweins.

BranntwMonG § 85

-

BranntwMonG § 86

(weggefallen)

II. Verwertung des unverarbeiteten Branntweins

BranntwMonG § 87

(aufgehoben)

BranntwMonG § 88

Die Bundesmonopolverwaltung verwertet den übernommenen Alkohol nach kaufmännischen
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Grundsätzen.

BranntwMonG § 89

(weggefallen)

BranntwMonG §§ 90 bis 92

-

BranntwMonG § 93

-

BranntwMonG §§ 94 bis 98

-

Zweiter Titel Branntweinverwertung durch andere als die Bundesmonopolverwaltung und
Branntweinhandel

BranntwMonG § 99

(aufgehoben)

BranntwMonG § 99a

-

BranntwMonG § 99b

Branntwein darf zu Trinkzwecken und zur Herstellung von Lebensmitteln, Arzneimitteln
und kosmetischen Mitteln nur verwendet werden, wenn er aus landwirtschaftlichen
Rohstoffen im Sinne von Artikel 32 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft hergestellt ist. Ist in einem Betriebsjahr Branntwein aus
landwirtschaftlichen Rohstoffen in einer Menge von 200.000 hl A zur Herstellung von
kosmetischen Mitteln abgefertigt worden, läßt der Bundesminister der Finanzen für den
Rest des Betriebsjahres die Abfertigung von Branntwein aus nichtlandwirtschaftlichen
Rohstoffen zu diesem Zweck zu.

BranntwMonG § 100

-

BranntwMonG § 101

Unter Kornbranntwein im Sinne dieses Gesetzes ist ein Branntwein zu verstehen, der
ausschließlich aus dem vollen Korn von Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer oder Gerste
hergestellt und nicht im Würzeverfahren gewonnen ist.

BranntwMonG §§ 102 bis 105

-

- Ausfuhr

- Branntweinhandel

BranntwMonG § 106

Branntwein zu Trinkzwecken und Trinkbranntwein dürfen nicht zu einem Preis angeboten,
gehandelt oder erworben werden, der niedriger ist als der Regelsatz nach § 131 Abs.
1, der am Tage des Angebots, Handels oder Erwerbs gilt.

BranntwMonG § 107
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-

Zehnter Abschnitt Besondere Vorschriften

BranntwMonG § 108 Berechnung bei Verkürzung von Branntweinsteuer

(1) Ist Branntweinsteuer dadurch verkürzt worden, daß eine Brennvorrichtung unbefugt
in Betrieb genommen worden ist, so wird die verkürzte Branntweinsteuer nach der
Alkoholmenge berechnet, die mit der Brennvorrichtung bei unausgesetztem Betrieb
während der dem Zeitpunkt der Entdeckung vorhergegangenen drei Monate gewonnen werden
konnte, sofern nicht festgestellt wird, daß die Brennvorrichtung in einem größeren
oder in einem geringeren Umfang benutzt worden ist.
(2) Ist Branntweinsteuer dadurch verkürzt worden, daß branntweinhaltige Dämpfe oder
Branntwein unbefugt abgeleitet oder entnommen worden sind oder daß der Gang der
Meßvorrichtung vorsätzlich gestört oder eine unrichtig gehende, zu gering anzeigende
Meßuhr in Kenntnis ihrer Unrichtigkeit weiterbenutzt worden ist, so wird die
verkürzte Branntweinsteuer in der Weise berechnet, daß für die dem Zeitpunkt der
Entdeckung vorhergegangenen drei Monate der ununterbrochene Bestand der Ableitung,
Entnahme, Störung oder Weiterbenutzung angenommen wird, sofern nicht festgestellt
wird, daß die Verkürzung sich auf einen anderen Zeitraum oder auf eine andere Menge
erstreckt hat.

BranntwMonG § 109 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt

Wenn das Gesetz die Gewährung von monopolrechtlichen Vergünstigungen oder
Erleichterungen zuläßt, kann die Bundesmonopolverwaltung besondere Nebenbestimmungen
der in § 120 der Abgabenordnung bezeichneten Art treffen.

BranntwMonG § 110

(1) Soweit mehrere Personen für die Monopoleinnahme haften, haften sie als
Gesamtschuldner.
(2) Rechte Dritter an Branntwein, der an die /* Reichsmonopolverwaltung */
abzuliefern ist oder wegen dessen noch Ansprüche der /* Reichsmonopolverwaltung */
auf Bezahlung von Branntweinverkaufsgeld /* oder Branntweinaufschlag */ bestehen,
können insoweit nicht geltend gemacht werden, als dadurch die Ansprüche der /*
Reichsmonopolverwaltung */ beeinträchtigt werden. Solcher Branntwein haftet ohne
Rücksicht auf die Rechte Dritter für die darauf ruhenden Ansprüche der /*
Reichsmonopolverwaltung; */ er kann, solange die Ansprüche nicht befriedigt sind, von
der /* Reichsmonopolverwaltung */ oder den Finanzbehörden mit Beschlag belegt werden.

BranntwMonG § 110a

-

BranntwMonG § 110b

-

BranntwMonG § 111 Verjährung, Verzinsung, Säumniszuschläge

(1) Die für Verbrauchsteuern und Verbrauchsteuervergütungen geltenden Vorschriften
der §§ 169 bis 171, 228 bis 240 der Abgabenordnung werden für Ansprüche auf Zahlung
oder Erstattung von Branntweinübernahmegeld sinngemäß angewendet. Die
Erstattungsansprüche verjähren in zehn Jahren, wenn das Branntweinübernahmegeld
erschlichen wurde. Ansprüche auf Zahlung von Branntweinübernahmegeld werden
ausschließlich nach § 75 Abs. 1 verzinst.
(2) Wer Branntweinübernahmegeld zugunsten Dritter erschlichen hat, haftet für die
Rückzahlung.

BranntwMonG § 112 Kosten

(1) Die Bundesmonopolverwaltung und die mit der Ausführung dieses Gesetzes
beauftragten Finanzbehörden und sonstigen Behörden können für eine besondere
Inanspruchnahme oder Leistung (kostenpflichtige Amtshandlung) Gebühren erheben und
die Erstattung von Auslagen verlangen.
(2) Eine besondere Inanspruchnahme oder Leistung im Sinne des Absatzes 1 liegt
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insbesondere vor bei
1. Amtshandlungen außerhalb der Amtsstelle oder des Amtsplatzes sowie

außerhalb der Öffnungszeiten, soweit es sich nicht um Maßnahmen der
Steueraufsicht handelt;

2. Amtshandlungen, die zu einer Diensterschwernis führen, weil sie
antragsgemäß zu einer bestimmten Zeit vorgenommen werden sollen;

3. Amtshandlungen, die durch mehr als drei Branntweinabnahmen innerhalb eines
Monats veranlaßt sind;

4. Untersuchungen von Waren, wenn sie durch einen Antrag auf Gewährung einer
Monopol- oder Steuervergütung oder sonstigen Vergünstigung veranlaßt sind
oder wenn sich bei Untersuchungen von Amts wegen Angaben und Einwendungen
des Verfügungsberechtigten als unrichtig oder unbegründet erweisen oder
wenn die untersuchten Waren den an sie gestellten Anforderungen nicht
entsprechen;

5. amtlichen Bewachungen und Begleitungen von Beförderungsmitteln oder Waren;
6. Schreibarbeiten (Fertigung von Schriftstücken, Abschriften und

Ablichtungen), die auf Antrag ausgeführt werden.
(3) § 178 Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung gilt entsprechend.

BranntwMonG § 113

-

BranntwMonG § 114 Vollstreckung

(1) Forderungen der Bundesmonopolverwaltung, die sich aus dem Verkauf von Branntwein
oder sonst aus diesem Gesetz herleiten, werden wie Steuern vollstreckt.
(2) Monopolrechtliche Anordnungen werden durch die Hauptzollämter vollstreckt. Die §§
328 bis 335 der Abgabenordnung finden entsprechende Anwendung.

- Methylalkohol

BranntwMonG § 115

-

- Hefe

BranntwMonG § 116

-

BranntwMonG § 117

-

- Aufwendungen für Wohlfahrts- und Wirtschaftszwecke

BranntwMonG § 118

-

BranntwMonG § 118a

-

Elfter Abschnitt Straf- und Bußgeldvorschriften

BranntwMonG § 119
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-

BranntwMonG § 120

-

BranntwMonG § 121

-

BranntwMonG § 122

-

BranntwMonG § 123

-

BranntwMonG § 124

-

BranntwMonG § 125

-

BranntwMonG § 126 Monopolordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Monopolpflichtiger oder bei Wahrnehmung der
Angelegenheiten eines Monopolpflichtigen vorsätzlich oder fahrlässig
1. Branntwein außerhalb des Monopolbetriebs ohne die nach § 29 erforderliche

Genehmigung reinigt,
2. eine Anmeldung oder eine Anzeige nach § 45 nicht vollständig, nicht

richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
3. entgegen § 46 Vorrichtungen oder Anleitungen zur nichtgewerblichen

Herstellung oder Reinigung von Branntwein oder Anleitungen zur Herstellung
solcher Vorrichtungen anpreist, anbietet oder verkauft,

3a. entgegen § 58 Satz 1 Branntwein an die Bundesmonopolverwaltung nicht oder
nicht vollständig abliefert,

4. entgegen § 82a Nr. 2 Satz 1 ablieferungsfreien Kornbranntwein, den er als
Hersteller nicht selbst verwertet, nicht der Vereinigung von
Kornbrennereien überläßt,

5. entgegen § 99b Satz 1 Branntwein aus nichtlandwirtschaftlichen Rohstoffen
verwendet,

6. gegen eine Vorschrift des § 106 über den Branntweinhandel verstößt,
7. einen amtlichen Verschluß, eine sonstige amtliche Sicherheitsmaßnahme oder

einen derjenigen Teile der Geräte, Gefäße, Rohre oder Meßvorrichtungen der
Brennerei, aus denen weingeisthaltige Dämpfe oder Branntwein abgeleitet
oder entnommen werden können, unbefugt verletzt oder

8. Meßvorrichtungen, deren unrichtige Anzeige ihm bekannt ist, weiter benutzt
oder Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die richtige Anzeige der
Meßvorrichtungen zu stören,

9. einer Auflage zuwiderhandelt, die einem Verwaltungsakt nach § 109 oder
einem Verwaltungsakt für Zwecke der amtlichen Aufsicht (§§ 43 bis 51b)
beigefügt worden ist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig Betriebsvorgänge,
die nach einer Rechtsverordnung zu diesem Gesetz buchungspflichtig sind, nicht oder
in tatsächlicher Hinsicht unrichtig verbucht oder verbuchen läßt und dadurch
ermöglicht, ein überhöhtes Branntweinübernahmegeld zu erlangen.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden, wenn die Handlung nicht nach § 378 der Abgabenordnung geahndet werden kann.

Ein Service der juris GmbH - www.juris.de - Seite 27

http://www.juris.de/


BranntwMonG § 127

-

BranntwMonG § 128

(1) Die für das Strafverfahren wegen Steuerstraftaten geltenden Vorschriften der
Abgabenordnung, mit Ausnahme des § 386 Abs. 2 sowie der §§ 399 bis 401, sind bei
einer Straftat, die unter Vorspiegelung monopolrechtlich erheblicher Tatsachen auf
die Erlangung von Vermögensvorteilen gerichtet ist und kein Steuerstrafgesetz
verletzt, entsprechend anzuwenden.
(2) Für Bußgeldverfahren wegen Monopolordnungswidrigkeiten gelten die § 409 bis 412
der Abgabenordnung entsprechend.
(3) Die Verfolgung von Monopolordnungswidrigkeiten nach § 126 Abs. 2 verjährt in fünf
Jahren.

BranntwMonG § 129

-

BranntwMonG § 129a

-
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Zweiter Teil Branntweinsteuer

BranntwMonG § 130 Steuergebiet, Steuergegenstand

(1) Branntwein sowie branntweinhaltige Waren (Erzeugnisse) unterliegen im
Steuergebiet der Branntweinsteuer. Steuergebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland ohne das Gebiet von Büsingen und ohne die Insel Helgoland. Die
Branntweinsteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der Abgabenordnung.
(2) Branntwein im Sinne des Absatzes 1 sind Waren
1. der Positionen 2207 und 2208 der Kombinierten Nomenklatur mit einem

Alkoholgehalt über 1,2 % vol,
2. der Positionen 2204, 2205 und 2206 der Kombinierten Nomenklatur mit einem

Alkoholgehalt über 22 % vol.
(3) Der Einordnung als Branntwein nach Absatz 2 steht nicht entgegen, daß dieser
feste Stoffe, auch zum Teil in der Flüssigkeit gelöst, enthält.
(4) Branntweinhaltige Waren im Sinne von Absatz 1 sind andere alkoholhaltige
Erzeugnisse als die des Kapitels 22 der Kombinierten Nomenklatur, die unter
Verwendung von Branntwein hergestellt werden und deren Alkoholgehalt höher als 1,2%
vol, bei nicht flüssigen Waren als 1% mas ist.
(5) Kombinierte Nomenklatur im Sinne des Gesetzes ist die Warennomenklatur nach
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 (ABl. EG Nr. L
256 S. 1) in der Fassung des Anhangs zur Verordnung (EWG) Nr. 2587/91 der Kommission
vom 26. Juli 1991 (ABl. EG Nr. L 259 S. 1) und die bis zum 19. Oktober 1992 zu seiner
Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften. Alkoholhaltige Flüssigkeiten werden im
Zweifel als Branntwein, andere alkoholhaltige Waren als branntweinhaltige Waren
besteuert.
(6) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. die nach Absatz 5 anzuwendende Fassung der Kombinierten Nomenklatur neu zu

bestimmen und den Wortlaut des Gesetzes an die geänderte Nomenklatur
anzupassen, soweit sich hieraus steuerliche Änderungen nicht ergeben,

2. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Verfahrensvereinfachung
anzuordnen, daß Brennwein mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 22 %
vol, der in ein mit einer Weinbrennerei verbundenes Branntweinlager
aufgenommen wird, bis zu seiner bestimmungsmäßigen Verarbeitung wie
Branntwein behandelt wird.

BranntwMonG § 131 Steuertarif

(1) Die Steuer bemißt sich nach der in dem Erzeugnis enthaltenen Alkoholmenge. Sie
beträgt für einen Hektoliter reinen Alkohols (hlA), gemessen bei einer Temperatur von
20 Grad C: 1.303 Euro (Regelsatz).
(2) Die Steuer ermäßigt sich für Branntwein, der
1. in einer Abfindungsbrennerei (§ 57) oder von einem Stoffbesitzer (§ 36)

innerhalb einer monopolbegünstigten Erzeugungsgrenze gewonnen ist, auf
1.022 Euro je hl A,

2. in einer Verschlußkleinbrennerei (§ 34) mit einer Jahreserzeugung bis 4 hl
A gewonnen ist, zum Ausgleich der in einer Abfindungsbrennerei zulässigen
steuerfreien Überausbeute, auf

730 Euro je hl A.
Die Steuerermäßigungen sind auf den Erzeuger beschränkt und setzen voraus, daß die
Brennerei rechtlich und wirtschaftlich unabhängig von einer anderen Brennerei und
kein Lizenznehmer ist. Der ermäßigte Steuersatz nach Nummer 2 gilt entsprechend für
Branntwein, der von einer außerhalb des Steuergebiets liegenden Kleinbrennerei mit
einer Jahreserzeugung bis 5 hl A stamm
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung Vorschriften zu den

Absätzen 1 und 2 zu erlassen,
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2. Abfindungsbrenner und Stoffbesitzer von der Vergünstigung, unter Abfindung
zu brennen, auszuschließen, wenn diese Abfindungsbranntwein in Gebiete
außerhalb des Steuergebiets verbringen oder verbringen lassen,

3. zur steuerlichen Gleichbehandlung von unter Abfindung und in
Verschlußkleinbrennereien mit einer Jahreserzeugung bis 4 hl A gewonnenem
Branntwein bei einer Änderung der zulässigen steuerfreien Überausbeuten
den ermäßigten Steuersatz nach Absatz 2 Nr. 2 anzupassen.

BranntwMonG § 132 Steuerbefreiungen und -entlastungen

(1) Erzeugnisse sind von der Steuer befreit, wenn sie gewerblich verwendet werden
1. zur Herstellung von Arzneimitteln durch dazu nach Arzneimittelrecht

Befugte, ausgenommen reine Alkohol-Wasser-Mischungen,
2. zur Herstellung von Essig,
3. (aufgehoben)
4. vergällt zur Herstellung von Waren, die weder Arzneimittel noch

Lebensmittel sind,
5. vergällt zu Heiz- oder Reinigungszwecken oder anderen Zwecken, die nicht

der Herstellung von Waren dienen.
(2) Erzeugnisse sind ebenfalls von der Steuer befreit, wenn sie
1. in Form von vollständig vergälltem Alkohol in den Verkehr gebracht werden,
2. als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers zu den betrieblich

erforderlichen Untersuchungen und Prüfungen verbraucht oder für Zwecke der
Steuer- oder Gewerbeaufsicht entnommen werden,

3. als Probe zu einer Qualitätsprüfung der zuständigen Behörde vorgestellt
oder auf Veranlassung dieser Behörde entnommen werden,

4. Waren sind, für deren Herstellung eine Steuervergünstigung nach Absatz 1
oder Absatz 3 vorgesehen ist,

5. unter Steueraufsicht vernichtet werden.
(3) Die Steuer für nachweislich versteuerte Erzeugnisse wird erlassen, erstattet oder
vergütet, wenn diese zur gewerblichen Herstellung folgender Waren verwendet wurden:
1. Aromen zur Aromatisierung von

a) Getränken mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 1,2 % vol,
b) anderen Lebensmitteln, ausgenommen Branntwein und andere

alkoholhaltige Getränke,
2. Pralinen mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 8,5 l A je 100 kg oder

andere Lebensmittel, ausgenommen Branntwein und andere alkoholhaltige
Getränke, mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 5 l A je 100 kg.

Eine Steuerentlastung nach Satz 1 erfolgt nur, soweit die Erzeugnisse nachweislich
keinen Abfindungsbranntwein (§ 131 Abs. 2) enthalten.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der

Besteuerung
a) Vorschriften zu den Absätzen 1 bis 3 zu erlassen,
b) die Vergällungsmittel und die Art und Weise der Vergällung zu

bestimmen und dabei zuzulassen, daß bei der Herstellung von Waren, die
keinen Alkohol mehr enthalten, ausnahmsweise von der Vergällung
abgesehen werden kann, soweit Steuerbelange nicht gefährdet sind,

c) anzuordnen, daß Branntwein zur Herstellung von Arzneimitteln zum
äußerlichen Gebrauch und von Essig zu vergällen ist oder daß besondere
Überwachungsmaßnahmen getroffen werden,

d) anzuordnen, daß Vergällungsmittel von den Betrieben auf ihre Kosten
bereitzuhalten sind und daß davon und von dem vergällten Alkohol
unentgeltlich Proben entnommen werden dürfen,
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2. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Verhinderung von
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Trinkbranntweinmarkt anzuordnen, daß die
Steuerfreiheit für solche Arzneimittel versagt wird, die nach ihrer
Aufmachung und Beschaffenheit geeignet sind, als Trinkbranntwein genossen
zu werden,

3. bei wirtschaftlichem Bedürfnis auch die nichtgewerbliche steuerbefreite
Verwendung nach Absatz 1 zuzulassen,

4. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Durchführung der Richtlinie
92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur
der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (ABl. EG Nr. L
316 S. 21), insbesondere deren Artikel 27, anzuordnen, daß auch
vollständig vergällter Branntwein dem Steueraussetzungsverfahren (§ 133)
oder einem anderen Überwachungsverfahren unterstellt wird.

BranntwMonG § 133 Steueraussetzungsverfahren, Steuerlager

(1) Die Steuer ist ausgesetzt (Steueraussetzungsverfahren) für Erzeugnisse, die
1. sich in einem Steuerlager befinden,
2. nach den §§ 140 bis 142 befördert werden.
(2) Steuerlager sind
1. die Verschlußbrennerei (§ 134),
2. das Branntweinlager (§ 135).
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der

Besteuerung Regelungen zu Lager- und Herstellungstätigkeiten im
Steuerlager zu treffen,

2. zur Durchführung der Steueraufsicht zu bestimmen, welche Räume, Flächen,
Anlagen und Betriebsteile in das Steuerlager einzubeziehen sind.

BranntwMonG § 134 Verschlußbrennerei

(1) Verschlußbrennerei ist die unter amtlicher Mitwirkung verschlußsicher
eingerichtete Brennerei, in der unter Steueraussetzung Branntwein durch Destillation
oder andere Verfahren gewonnen und anschließend gereinigt werden darf.
(2) Wer eine Brennerei nach Absatz 1 betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Sie wird
auf Antrag Personen unter Widerrufsvorbehalt erteilt, wenn gegen deren steuerliche
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und deren Brennerei verschlußsicher
eingerichtet ist.
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Sicherung des
Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung durch
Rechtsverordnung
1. das Erlaubnis- und Steuerlagerverfahren der Verschlußbrennerei zu regeln,
2. die Maßnahmen zur verschlußsicheren Einrichtung und zur Alkoholerfassung

zu bestimmen,
3. zur Verfahrensvereinfachung zuzulassen, daß Branntwein abweichend von den

Absätzen 1 und 2 in besonderen Fällen in einem Branntweinlager gewonnen
werden darf.

BranntwMonG § 135 Branntweinlager

(1) Das Branntweinlager ist ein Betrieb, in dem unter Steueraussetzung Erzeugnisse
1. zeitlich unbegrenzt gelagert und gegebenenfalls üblichen Lagerbehandlungen

unterzogen werden dürfen,
2. durch Be- oder Verarbeitung von Branntwein oder andere Verfahren

hergestellt, Erzeugnisse gereinigt, vergällt, bearbeitet oder zu nicht der
Branntweinsteuer unterliegenden Getränken verarbeitet werden dürfen. Als
Herstellungshandlung gilt auch die Herabsetzung des Alkoholgehaltes auf
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Trinkstärke.
(2) Das Branntweinlager wird im Regelfall als offenes Lager betrieben. Als
Branntweinverschlußlager (Lager unter amtlichem Verschluß) kann es betrieben werden,
wenn es verschlußsicher eingerichtet ist, ausschließlich der Lagerung von Branntwein
dient und die jahresdurchschnittliche Lagerdauer mehr als sechs Monate beträgt.
(3) Wer ein Branntweinlager betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Sie wird auf Antrag
unter Widerrufsvorbehalt Personen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher
führen, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellen, gegen deren steuerliche
Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen und die über geeignete Lagerstätten verfügen.
Für offene Lager, ausgenommen Lager der Bundesmonopolverwaltung und der Vereinigung
von Kornbrennereien (§§ 82, 82a), ist die Erlaubnis von einer Sicherheitsleistung
abhängig (Steuerlagersicherheit). Die Sicherheit entspricht dem nach dem Regelsatz
bemessenen Steuerwert der Menge an reinem Alkohol, die im Jahresdurchschnitt in 2
Monaten unvergällt aus dem Branntweinlager insgesamt entnommen wird.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der

Besteuerung
a) das Erlaubnis- und Lagerverfahren für offene und unter amtlichem

Verschluß stehende Branntweinlager einschließlich des Verfahrens der
Sicherheitsleistung näher zu regeln,

b) anzuordnen, daß bei Gefährdung von Steuerbelangen Sicherheit bis zur
Höhe des Steuerwertes des tatsächlichen Lagerbestands und der
tatsächlichen Lagerentnahmen zu leisten ist oder daß das Lager unter
amtlichen Verschluß zu nehmen ist,

c) Richtwerte für Lagerungs- und Verarbeitungsschwund festzulegen,
hierüber Erklärungen des Lagerinhabers zu verlangen und anzuordnen,
daß für den die Richtwerte überschreitenden Schwund eine Steuer als
entstanden gilt,

2. zur Verwaltungsvereinfachung und zur Vermeidung eines unangemessenen
Steuerkredits Mindestmengen für den Lagerumschlag sowie eine
Mindestlagerdauer für nicht selbst hergestellten oder abgefüllten
Trinkbranntwein vorzuschreiben sowie anzuordnen, daß Einzelhändler vom
Betrieb eines Branntweinlagers ausgenommen werden,

3. zur Erleichterung der Herstellung trinkfertiger Obstbranntweine bei
wirtschaftlichem Bedürfnis zuzulassen, daß Obstbranntwein (Branntwein aus
Obststoffen, ausgenommen Traubenwein), der nachweislich unter Abfindung
erzeugt wurde, in ein Branntweinlager aufgenommen wird, dessen Inhaber
eine Obstverschlußbrennerei regelmäßig betreibt, und daß für diesen
Branntwein eine um 1 vom Hundert gekürzte gleiche Alkoholmenge an
Obstbranntwein steuerfrei in den freien Verkehr entnommen werden kann,
sowie die notwendigen steuerlichen Sicherungsmaßnahmen anzuordnen,

4. zur Vermeidung unangemessener wirtschaftlicher Belastungen die
Steuerlagersicherheit in bezug auf die unversteuert entnommene
Alkoholmenge zu ermäßigen, soweit Steuerbelange nicht gefährdet sind.

BranntwMonG § 136 Steuerentstehung, Steuerschuldner

(1) Die Steuer entsteht dadurch, daß das Erzeugnis aus dem Steuerlager entfernt wird,
ohne daß sich ein weiteres Steueraussetzungsverfahren oder ein Zollverfahren nach §
140 Abs. 1 Nr. 3 anschließt, oder dadurch, daß es im Steuerlager zum Verbrauch
entnommen wird (Entnahme in den freien Verkehr). Steuerschuldner ist der Inhaber des
Steuerlagers.
(2) Wird Branntwein unter Abfindung (§ 57) gewonnen, entsteht die Steuer mit der
Gewinnung. Steuerschuldner ist der Hersteller.
(3) Die Steuer entsteht auch dadurch, daß
1. Branntwein in anderer Weise als nach Absatz 2 ohne Erlaubnis nach § 134

Abs. 2 gewonnen oder
2. ein unversteuertes Erzeugnis außerhalb des Steuerlagers ohne amtliche
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Genehmigung gereinigt oder
3. Branntwein, insbesondere Trinkbranntwein, außerhalb des Steuerlagers zu

gewerblichen Zwecken hergestellt wird und der in dem Branntwein enthaltene
Alkohol zuvor nicht oder nicht vollständig nach § 131 versteuert wurde.
Die Steuer entsteht jedoch nicht, wenn die nichtversteuerte Alkoholmenge
aus der Verwendung anderer alkoholhaltiger Erzeugnisse stammt und 1 vom
Hundert der Gesamtalkoholmenge nicht übersteigt.

Steuerschuldner ist der Hersteller oder Reiniger. Die Steuer bemißt sich nach der
Alkoholmenge des hergestellten oder gereinigten Erzeugnisses. In den Fällen der
Nummer 3 vermindert sich die Steuer um eine nachgewiesene
Branntweinsteuervorbelastung.

BranntwMonG § 137 Steueranmeldung, Steuerfestsetzung

(1) Werden Erzeugnisse aus einer Verschlußbrennerei oder einem
Branntweinverschlußlager entnommen, wird die Alkoholmenge amtlich festgestellt. Über
die bei Entnahme in den freien Verkehr nach § 136 Abs. 1 entstandene Steuer wird ein
Steuerbescheid erteilt. Ist Branntwein ohne amtliche Mitwirkung in den freien Verkehr
entnommen worden, hat ihn der Steuerschuldner unverzüglich anzumelden.
(2) Inhaber von offenen Branntweinlagern haben über die Erzeugnisse, für die in einem
Monat die Steuer nach § 136 Abs. 1 entstanden ist, bis zum 15. Tag des auf die
Steuerentstehung folgenden Monats eine Steuererklärung abzugeben und darin die Steuer
selbst zu berechnen (Steueranmeldung).
(3) In den Fällen des § 136 Abs. 3 hat der Steuerschuldner unverzüglich eine
Steueranmeldung abzugeben.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
Vorschriften zur Feststellung der Alkoholmenge und zum Steuerverfahren, insbesondere
zur Steuerfestsetzung und zur Steueranmeldung, zu erlassen.

BranntwMonG § 138 Fälligkeit

(1) Die Steuer, die nach § 136 Abs. 1 bei Entnahme aus einer Verschlußbrennerei oder
einem Branntweinverschlußlager entstanden ist, ist spätestens am siebten Tag nach der
Bekanntgabe des Steuerbescheides (§ 137 Abs. 1 Satz 2) zu entrichten.
(2) Die Steuer, die nach § 136 Abs. 1 bei Entnahme aus einem offenen Branntweinlager
entstanden ist, ist spätestens am 25. Tag des zweiten auf die Steuerentstehung
folgenden Monats zu entrichten. Abweichend von Satz 1 ist die im Monat November
entstandene Steuer spätestens am 27. Dezember zu entrichten.
(3) Die Steuer auf unter Abfindung gewonnenen Branntwein (§ 136 Abs. 2) ist binnen
einer Woche nach Schluß des Monats, in dem der Branntwein hergestellt wurde, zu
entrichten.
(4) Die nach § 136 Abs. 3 entstandene Steuer ist sofort zu entrichten.
(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 wird der Fälligkeitstermin auf Antrag des
Steuerschuldners gegen Sicherheitsleistung auf den 25. Tag des zweiten auf die
Steuerentstehung folgenden Monats festgesetzt. Für die im Monat November entstandene
Steuer wird der Fälligkeitstermin abweichend von Satz 1 auf den 27. Dezember
festgesetzt.

BranntwMonG § 139 Steuerfreie Verwendung

(1) Wer Erzeugnisse steuerfrei nach § 132 Abs. 1 verwenden will, bedarf der
Erlaubnis. Sie wird Personen auf Antrag unter Widerrufsvorbehalt erteilt, gegen deren
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Die Erlaubnis schließt die
Lagerung der zu verwendenden Erzeugnisse im Betrieb mit ein.
(2) Die Steuer entsteht, wenn das Erzeugnis entgegen der in der Erlaubnis
vorgesehenen Zweckbestimmung verwendet wird oder dieser nicht mehr zugeführt werden
kann, es sei denn, es ist nachweislich untergegangen. Schwund steht dem Untergang
gleich. Kann der Verbleib des Erzeugnisses nicht festgestellt werden, so gilt es als
nicht der vorgesehenen Zweckbestimmung zugeführt. Der zweckwidrigen Verwendung nach
Satz 1 steht die Verwendung ohne vorgeschriebene Vergällung gleich. Steuerschuldner
ist der Erlaubnisinhaber. Er hat unverzüglich eine Steueranmeldung abzugeben und die
Steuer sofort zu entrichten.
(3) Wer Erzeugnisse nach § 132 Abs. 3 gegen Erlaß, Erstattung oder Vergütung
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verwenden will, bedarf der Erlaubnis. Diese wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt,
wenn gegen die steuerliche Zuverlässigkeit des Verwenders keine Bedenken bestehen und
er kaufmännische Aufzeichnungen führt, die geeignet sind, den Verbleib der unter
Verwendung von Erzeugnissen jeweils hergestellten Waren zu belegen.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der

Besteuerung
a) das Erlaubnis-, Verwendungs-, Erlaß-, Erstattungs- und

Vergütungsverfahren und das Steueranmeldungsverfahren zu regeln,
b) für Betriebe, die Trinkbranntwein verwenden und zugleich Ausschank und

Kleinhandel betreiben, eine besondere Überwachung vorzuschreiben,
c) für Betriebe, die Branntwein unvergällt zur steuerfreien Verwendung

beziehen oder einsetzen, Sicherheitsleistung zu verlangen,
d) zu bestimmen, daß Personen, die gewerblich steuerbegünstigte

alkoholhaltige Aromen oder Lebensmittel zu nicht begünstigten Zwecken
verwenden oder abgeben, entsprechend Absatz 2 besteuert werden,

2. zur Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung
a)
Mindestmengen für die Verwendung von Erzeugnissen vorzuschreiben,

b) die steuerbefreite Verwendung unter Verzicht auf Einzelerlaubnisse
allgemein zuzulassen,

c) in besonderen Fällen, soweit Steuerbelange nicht entgegenstehen, statt des
Erlasses, der Erstattung oder der Vergütung nach Absatz 3 in Verbindung
mit § 132 Abs. 3 das Verfahren der Verwendung unter Steuerbefreiung
zuzulassen.

BranntwMonG § 140 Verkehr unter Steueraussetzung im Steuergebiet

(1) Erzeugnisse dürfen unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager
1. in ein anderes Steuerlager im Steuergebiet verbracht oder
2. in einen Betrieb eines Inhabers einer Erlaubnis nach § 139 Abs. 1

verbracht oder
3. in ein Zollverfahren übergeführt werden, ausgenommen das Verfahren der

Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr und das Ausfuhrverfahren.
Erzeugnisse dürfen in den Fällen des § 147 Abs. 1 auch im Anschluß an die Überführung
in den zollrechtlich freien Verkehr unter Steueraussetzung in ein Steuerlager oder
einen Betrieb (Satz 1 Nr. 1 und 2) verbracht werden.
(2) Die Erzeugnisse sind unverzüglich vom Inhaber des Steuerlagers in sein
Steuerlager oder vom Inhaber der Erlaubnis nach § 139 Abs. 1 in seinen Betrieb
aufzunehmen oder vom Inhaber des Zollverfahrens in das Zollverfahren überzuführen.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat der Inhaber des abgebenden
Steuerlagers, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 der nach den Zollvorschriften zur
Anmeldung Verpflichtete (Anmelder) jeweils als Versender Sicherheit für den Versand
zu leisten, wenn die Steuerbelange nach dem Ermessen des Hauptzollamts gefährdet
erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, daß der Beförderer oder der
Eigentümer der Erzeugnisse die Sicherheit für das Steuerversandverfahren anstelle des
Versenders leistet.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der

Besteuerung Bestimmungen zu den Absätzen 1 bis 3 zu treffen, insbesondere
zum Versandverfahren und zum Verfahren der Sicherheitsleistung, dabei kann
er bestimmen, daß eine Steuerlagersicherheit auch den Versand mit abdeckt.

2. zur Verfahrensvereinfachung zuzulassen, daß Erzeugnisse, die Inhaber von
Steuerlagern oder Betrieben (Absatz 1 Nr. 1 und 2) in Besitz genommen
haben, als in ihr Steuerlager oder ihren Betrieb aufgenommen gelten,
soweit Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.

BranntwMonG § 141 Verkehr unter Steueraussetzung mit anderen Mitgliedstaaten
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(1) Erzeugnisse dürfen unter Steueraussetzung im innergemeinschaftlichen
Steuerversandverfahren
1. von Inhabern von Steuerlagern und berechtigten Empfängern im Steuergebiet

aus Steuerlagern in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft
(Mitgliedstaaten) bezogen oder

2. aus Steuerlagern im Steuergebiet in Steuerlager oder Betriebe von
berechtigten Empfängern in anderen Mitgliedstaaten verbracht oder

3. durch das Steuergebiet befördert
werden. Im Falle der Nummer 2 hat der Inhaber des abgebenden Steuerlagers (Versender)
für den Versand Sicherheit zu leisten. Die Sicherheit muß in allen Mitgliedstaaten
gültig sein. Besteht eine entsprechend ausgestaltete ausreichende
Steuerlagersicherheit, deckt diese den Versand mit ab. Das für das Steuerlager
zuständige Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, daß der Beförderer oder der
Eigentümer der Erzeugnisse die Sicherheit anstelle des Versenders leistet. Das
innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren ist unter Sicherheitsleistung auch dann
anzuwenden, wenn Erzeugnisse, die für ein Steuerlager im Steuergebiet bestimmt sind,
im Transitwege über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates befördert werden; § 143
gilt sinngemäß.
(2) Berechtigte Empfänger sind Personen, denen von einem anderen Mitgliedstaat oder
nach Absatz 3 die Zulassung erteilt worden ist, Erzeugnisse unter Steueraussetzung
aus einem anderen Mitgliedstaat zu gewerblichen Zwecken
1. nicht nur gelegentlich oder
2. im Einzelfall
zu beziehen. Der Bezug durch eine Einrichtung des öffentlichen Rechts steht dem Bezug
zu gewerblichen Zwecken gleich.
(3) Die Zulassung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wird auf Antrag unter Widerrufsvorbehalt
Personen erteilt, die ordnungsgemäß kaufmännische Bücher führen, rechtzeitig
Jahresabschlüsse aufstellen und gegen deren steuerliche Zuverlässigkeit keine
Bedenken bestehen. Die Zulassung ist davon abhängig, daß Sicherheit in Höhe der
während 2 Monaten entstehenden Steuer geleistet wird. Im Falle von Absatz 2 Satz 1
Nr. 2 wird die Zulassung erteilt, wenn eine Sicherheit in Höhe der im Einzelfall
entstehenden Steuer geleistet worden ist. Die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 3
gelten nicht für die Zulassung einer Einrichtung des öffentlichen Rechts. Ist ein
Beauftragter zugelassen worden Sätzen 2 oder 3 abgesehen werden, solange nach dem
Ermessen des Hauptzollamts keine Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer erkennbar
sind.
(4) Die Erzeugnisse sind unverzüglich
1. vom Inhaber des abgebenden Steuerlagers aus dem Steuergebiet in den

anderen Mitgliedstaat zu verbringen,
2. vom Inhaber des beziehenden Steuerlagers in sein Steuerlager oder vom

berechtigten Empfänger in seinen Betrieb im Steuergebiet aufzunehmen. Mit
der Aufnahme ist das innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren
abgeschlossen.

(5) Die Steuer entsteht für Erzeugnisse, die in den Betrieb eines berechtigten
Empfängers aufgenommen werden, mit der Aufnahme in den Betrieb, es sei denn, sie sind
im Rahmen einer Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung bezogen worden. Steuerschuldner
ist der berechtigte Empfänger.
(6) Der Steuerschuldner hat für Erzeugnisse, für die in einem Monat die Steuer
entstanden ist, bis zum 15. Tag des folgenden Monats eine Steueranmeldung abzugeben
und die Steuer spätestens am 25. Tag des zweiten auf die Steuerentstehung folgenden
Monats zu entrichten. Abweichend von Satz 1 hat er die im November entstandene Steuer
spätestens am 27. Dezember zu entrichten.
(7) Auf Antrag des Inhabers eines Steuerlagers in einem anderen Mitgliedstaat kann
bei der Belieferung eines berechtigten Empfängers eine im Steuergebiet ansässige
Person als Beauftragter widerruflich zugelassen werden, wenn sie ordnungsgemäß
kaufmännische Bücher führt, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt, Aufzeichnungen
über die Lieferungen des Antragstellers in das Steuergebiet führt und gegen ihre
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Die Zulassung ist von einer
Sicherheit in dem nach Absatz 3 Satz 2 oder 3 vorgeschriebenen Umfang abhängig. Der
Beauftragte wird neben dem berechtigten Empfänger Steuerschuldner.
(8) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, zur Sicherung des
Steueraufkommens und zur Durchführung der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25.
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Februar 1992 über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die
Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365 S.
46), insbesondere deren Titel III, durch Rechtsverordnung
1. das innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren zu regeln und dabei für

regelmäßig und häufig wiederkehrende Fälle des innergemeinschaftlichen
Steuerversands Vereinfachungen durch bilaterale Vereinbarungen mit den an
das Steuergebiet angrenzenden Mitgliedstaaten vorzusehen,

2. sonstige Bestimmungen zu den Absätzen 1 bis 7, insbesondere zum Verfahren
der Zulassung (Absätze 3 und 7), zur Sicherheitsleistung und zur
Steueranmeldung zu erlassen; dabei kann er zur Verfahrensvereinfachung
zulassen, daß Erzeugnisse, die Inhaber von Steuerlagern oder berechtigte
Empfänger in Besitz genommen haben, als in ihr Steuerlager oder ihren
Betrieb aufgenommen gelten, soweit Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.
(9) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung für die Anwendung dieses Gesetzes das
Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 2 der

Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S.
1) in der jeweils geltenden Fassung zu definieren.

BranntwMonG § 142 Ausfuhr unter Steueraussetzung

(1) Erzeugnisse dürfen aus Steuerlagern unter Steueraussetzung aus dem
Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Gemeinschaft ausgeführt werden.
(2) Werden Erzeugnisse über andere Mitgliedstaaten ausgeführt, ist das
innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren anzuwenden.
(3) Der Inhaber des Steuerlagers hat die Erzeugnisse unverzüglich auszuführen.
(4) § 140 Abs. 3 und 4, § 141 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 8 gelten sinngemäß.

BranntwMonG § 143 Unregelmäßigkeiten im Verkehr unter Steueraussetzung

(1) Werden Erzeugnisse während der Beförderung nach den §§ 140 bis 142 im
Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen, entsteht die Steuer, es sei
denn, daß sie nachweislich untergegangen oder an Personen im Steuergebiet abgegeben
worden sind, die zum Bezug von Erzeugnissen unter Steueraussetzung berechtigt sind.
Schwund steht dem Untergang gleich. Erzeugnisse gelten als entzogen, wenn sie in den
Fällen des § 140 Abs. 2, des § 141 Abs. 4 oder des § 142 Abs. 3 nicht in das
Steuerlager oder den Betrieb im Steuergebiet aufgenommen, in ein Zollverfahren
übergeführt oder aus dem Steuergebiet ausgeführt werden.
(2) Wird im Steuergebiet festgestellt, daß Erzeugnisse bei der Beförderung aus einem
Steuerlager eines anderen Mitgliedstaats (§ 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3) dem
Steueraussetzungsverfahren entzogen worden sind und kann nicht ermittelt werden, wo
die Erzeugnisse entzogen worden sind, gelten sie als im Steuergebiet entzogen. Satz 1
gilt sinngemäß, wenn eine sonstige Unregelmäßigkeit festgestellt wird, die einem
Entziehen aus dem Steueraussetzungsverfahren gleichsteht.
(3) Sind Erzeugnisse im innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren aus einem
Steuerlager im Steuergebiet an ein Steuerlager, einen berechtigten Empfänger oder
eine Ausgangszollstelle in einem anderen Mitgliedstaat versandt worden (§ 141 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2, § 142) und führt der Versender nicht innerhalb einer Frist von vier
Monaten ab dem Tag des Versandbeginns den Nachweis, daß die Erzeugnisse
1. am Bestimmungsort angelangt oder
2. untergegangen oder
3. aufgrund einer außerhalb des Steuergebiets eingetretenen oder als

eingetreten geltenden Unregelmäßigkeit nicht am Bestimmungsort angelangt
sind,

gelten sie als im Steuergebiet dem Steueraussetzungsverfahren entzogen.
(4) Steuerschuldner ist in den Fällen der Absätze 1 bis 3
1. der Versender,
2. daneben
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a) der Empfänger im Steuergebiet, wenn er vor Entstehung der Steuer
Besitz an den Erzeugnissen erlangt hat,

b) der Beförderer oder Eigentümer der Erzeugnisse, sofern er für das
Steuerversandverfahren anstelle des Versenders Sicherheit geleistet
hat.

Im Falle des Absatzes 1 ist weiterer Steuerschuldner, wer die Erzeugnisse entzogen
hat. Der Steuerschuldner hat über Erzeugnisse, für die die Steuer entstanden ist,
unverzüglich eine Steueranmeldung abzugeben. Die Steuer ist sofort zu entrichten.
(5) Wird in den Fällen der Absätze 2 und 3 vor Ablauf einer Frist von drei Jahren ab
dem Tag der Ausfertigung des innergemeinschaftlichen Begleitdokuments festgestellt,
daß die die Steuerentstehung auslösende Unregelmäßigkeit in einem anderen
Mitgliedstaat eingetreten ist und die Steuer in diesem Mitgliedstaat erhoben worden
ist, wird die im Steuergebiet entrichtete Steuer erstattet.
(6) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung Vorschriften zu den Absätzen 1 bis 5 zu
erlassen.

BranntwMonG § 144 Verbringen von Erzeugnissen des freien Verkehrs anderer Mitgliedstaaten zu gewerblichen
Zwecken

(1) Werden Erzeugnisse aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates zu gewerblichen
Zwecken bezogen, entsteht die Steuer dadurch, daß der Bezieher
1. die Erzeugnisse im Steuergebiet in Empfang nimmt oder
2. die außerhalb des Steuergebiets in Empfang genommenen Erzeugnisse in das

Steuergebiet verbringt oder verbringen läßt.
Steuerschuldner ist der Bezieher. Der Bezug durch eine Einrichtung des öffentlichen
Rechts steht dem Bezug zu gewerblichen Zwecken gleich.
(2) Werden Erzeugnisse aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates in anderen als
den in Absatz 1 genannten Fällen in das Steuergebiet verbracht, entsteht die Steuer
dadurch, daß sie erstmals im Steuergebiet zu gewerblichen Zwecken in Besitz gehalten
oder verwendet werden. Steuerschuldner ist, wer sie in Besitz hält oder verwendet.
(3) Wer Erzeugnisse nach den Absätzen 1 oder 2 beziehen, in Besitz halten oder
verwenden will, hat dies dem Hauptzollamt vorher anzuzeigen und für die Steuer
Sicherheit zu leisten.
(4) Der Steuerschuldner hat für Erzeugnisse, für die die Steuer entstanden ist,
unverzüglich eine Steueranmeldung abzugeben. Die Steuer ist spätestens am 15. Tag des
auf die Entstehung folgenden Monats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Absatz 3
nicht eingehalten, ist die Steuer sofort zu entrichten. Das Hauptzollamt kann zur
Steuervereinfachung auf Antrag zulassen, dass für Steuerschuldner, die Erzeugnisse
nicht nur gelegentlich beziehen, die für berechtigte Empfänger geltenden Fristen für
die Abgabe der Steueranmeldung und die Entrichtung der Steuer (§ 141 Abs. 6) unter
den in § 141 Abs. 3 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen angewendet werden und die
fristgemäße Abgabe der Steueranmeldung der Anzeige nach Absatz 3 gleichsteht.
(5) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
Bestimmungen zu den Absätzen 1 bis 4, insbesondere zum Besteuerungsverfahren und zur
Sicherheit, zu erlassen.

BranntwMonG § 145 Verbringen zu privaten Zwecken

(1) Erzeugnisse, die sich in einem anderen Mitgliedstaat im freien Verkehr befinden
und für private Zwecke in das Steuergebiet verbracht werden, sind steuerfrei.
(2) Bei der Beurteilung, ob Erzeugnisse nach Absatz 1 zu privaten Zwecken oder nach §
144 zu gewerblichen Zwecken bezogen, in Besitz gehalten oder verwendet werden, sind
die nachstehenden Umstände zu berücksichtigen:
1. handelsrechtliche Stellung und Gründe des Besitzers für den Besitz der

Erzeugnisse;
2. Ort, an dem die Erzeugnisse sich befinden, oder die Art der Beförderung;
3. Unterlagen über die Erzeugnisse;
4. Menge oder Beschaffenheit der Erzeugnisse.
(3) (aufgehoben)
(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
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Sicherung des Steueraufkommens vorzuschreiben, bei welcher Menge an Erzeugnissen, die
für private Zwecke aus dem freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten in das Steuergebiet
verbracht werden, widerleglich vermutet wird, daß die Erzeugnisse zu gewerblichen
Zwecken bezogen, in Besitz gehalten oder verwendet werden.

BranntwMonG § 146 Versandhandel

(1) Versandhandel betreibt, wer Erzeugnisse aus dem freien Verkehr des
Mitgliedstaates, in dem er seinen Sitz hat, an Privatpersonen in anderen
Mitgliedstaaten liefert und den Versand der Ware an den Erwerber selbst durchführt
oder durch andere durchführen läßt (Versandhändler). Als Privatpersonen gelten alle
Erwerber, die sich gegenüber dem Versandhändler nicht als Abnehmer ausweisen, deren
innergemeinschaftliche Erwerbe nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes der
Umsatzsteuer unterliegen.
(2) Werden Erzeugnisse durch einen Versandhändler mit Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat in das Steuergebiet geliefert, entsteht die Steuer mit der Auslieferung
an die Privatperson im Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler.
(3) Wer als Versandhändler Erzeugnisse in das Steuergebiet liefern will, hat dies
vorher dem für den Empfänger zuständigen Hauptzollamt unter Angabe der für die
Versteuerung maßgebenden Merkmale anzuzeigen sowie Sicherheit für die Steuer zu
leisten. Wird ein Beauftragter zugelassen (Absatz 5), muß die Sicherheit auch dessen
Steuerschuld abdecken.
(4) Der Steuerschuldner hat für die Erzeugnisse, für die die Steuer entstanden ist,
unverzüglich eine Steueranmeldung abzugeben. Die Steuer ist spätestens am 15. Tag des
auf die Entstehung folgenden Monats zu entrichten. Wird das Verfahren nach Absatz 3
nicht eingehalten, ist die Steuer sofort zu entrichten.
(5) Auf Antrag des Versandhändlers kann eine im Steuergebiet ansässige Person als
Beauftragter unter Widerrufsvorbehalt zugelassen werden, wenn sie ordnungsgemäß
kaufmännische Bücher führt, rechtzeitig Jahresabschlüsse aufstellt, Aufzeichnungen
über die Lieferung des Antragstellers in das Steuergebiet führt und gegen ihre
steuerliche Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Der Beauftragte wird neben dem
Versandhändler Steuerschuldner und hat die sonstigen steuerlichen Pflichten des
Versandhändlers zu erfüllen.
(6) Wer als Versandhändler mit Sitz im Steuergebiet Erzeugnisse in einen anderen
Mitgliedstaat liefern will, hat dies vorher dem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen.
Er hat Aufzeichnungen über die gelieferten Erzeugnisse zu führen und die von dem
Mitgliedstaat geforderten Voraussetzungen für das Verbringen zu erfüllen.
(7) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
Vorschriften zu den Absätzen 1 bis 6 zu erlassen und dabei zur Vereinfachung
zuzulassen, daß die Steueranmeldungen nach Absatz 4 zusammengefaßt für einen
bestimmten Zeitraum und zentral bei einem Hauptzollamt abgegeben werden und daß in
den Versandhandel auch Lieferungen an gewerbliche Abnehmer einbezogen werden.

BranntwMonG § 147 Erzeugnisse aus Drittländern

(1) Werden Erzeugnisse aus einem Drittland unmittelbar in das Steuergebiet verbracht
oder befinden sie sich
1. in einem Zollverfahren oder
2. in einer Freizone oder einem Freilager des Steuergebiets,
so gelten für die Entstehung der Steuer und den Zeitpunkt, der für ihre Bemessung
maßgebend ist, für die Person des Steuerschuldners, die Fälligkeit, den
Zahlungsaufschub, das Erlöschen, ausgenommen das Erlöschen durch Einziehung, den
Erlaß, die Erstattung und die Nacherhebung der Steuer sowie das Steuerverfahren die
Zollvorschriften sinngemäß. Abweichend von Satz 1 bleibt § 227 der Abgabenordnung für
den Erlass oder die Erstattung aus in der Person des Steuerschuldners liegenden
Billigkeitsgründen unberührt.
(2) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung Vorschriften zu Absatz 1 zu erlassen und
die Besteuerung abweichend von Absatz 1 zu regeln, soweit dies zur Sicherung des
Steueraufkommens oder zur Anpassung an die Behandlung im Steuergebiet hergestellter
steuerpflichtiger Erzeugnisse oder wegen der besonderen Verhältnisse bei der Einfuhr
erforderlich ist.

BranntwMonG § 148 Erlaß, Erstattung oder Vergütung beim Verbringen aus dem Steuergebiet
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(1) Die Steuer wird auf Antrag erlassen, erstattet oder vergütet für nachweislich
versteuerte Erzeugnisse, die zu gewerblichen Zwecken - einschließlich Versandhandel -
in einen anderen Mitgliedstaat verbracht worden sind. Für die Berechnung ist die in
dem Erzeugnis enthaltene Alkoholmenge maßgeblich.
(2) Erlaß, Erstattung oder Vergütung werden nur gewährt, wenn der Berechtigte (Absatz
3) nachweist, daß das Erzeugnis keinen Abfindungsbranntwein (§ 131 Abs. 2) enthält,
und
1. den Nachweis erbringt, daß die Steuer für das Erzeugnis in dem anderen

Mitgliedstaat entrichtet worden ist, oder
2. a) den Antrag vor dem Verbringen des Erzeugnisses beim Hauptzollamt

stellt und das Erzeugnis auf Verlangen vorführt,
b) das Erzeugnis mit den Begleitpapieren befördert, die für das

innergemeinschaftliche Steuerversandverfahren vorgeschrieben sind, und
c) eine ordnungsgemäße Empfangsbescheinigung sowie eine amtliche

Bestätigung des anderen Mitgliedstaates darüber vorlegt, daß das
Erzeugnis dort ordnungsgemäß steuerlich erfaßt worden ist.

(3) Erlaß-, erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist, wer die Erzeugnisse in den
anderen Mitgliedstaat verbracht hat.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
1. das Erlaß-, Erstattungs- und Vergütungsverfahren zu regeln,
2. zur Verwaltungsvereinfachung Mindestmengen vorzuschreiben sowie solche

Personen von dem Verfahren auszuschließen, die über ein Steuerlager
verfügen.

BranntwMonG § 149 Erlass, Erstattung oder Vergütung der Steuer im Steuergebiet

(1) Für nachweislich versteuerte Erzeugnisse, die in ein Branntweinlager aufgenommen
werden, wird die Steuer dem Lagerinhaber auf Antrag erlassen, erstattet oder
vergütet.
(2) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
Verfahrensvorschriften zu Absatz 1 zu erlassen.

BranntwMonG § 150 Besondere Ermächtigungen

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. in Ausübung zwischenstaatlichen Brauchs oder zur Durchführung

zwischenstaatlicher Verträge
a) Erzeugnisse, die zur Verwendung durch diplomatische und konsularische

Vertretungen, durch deren Mitglieder einschließlich der im Haushalt
lebenden Familienmitglieder sowie durch sonstige Begünstigte bestimmt
sind, von der Steuer zu befreien oder eine entrichtete Steuer zu
vergüten und die notwendigen Verfahrensvorschriften zu erlassen,

b) zur Umsetzung der einer Truppe sowie einem zivilen Gefolge
(ausländische Streitkräfte) oder den Mitgliedern einer Truppe oder
eines zivilen Gefolges sowie den Angehörigen dieser Personen
(Mitglieder der ausländischen Streitkräfte) nach Artikel XI des
NATO-Truppenstatuts (BGBl. 1961 II S. 1183, 1190) und den Artikeln 65
bis 67 des Zusatzabkommens (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) gewährten
Steuerentlastungen Bestimmungen, insbesondere zum Verfahren, zu
erlassen,

c) Steuerbefreiungen, die durch internationale Übereinkommen für
internationale Einrichtungen und deren Mitglieder vorgesehen sind,
näher zu regeln und insbesondere das Steuerverfahren zu bestimmen,

d) im Falle der Einfuhr Steuerfreiheit für Erzeugnisse, soweit dadurch
nicht unangemessene Steuervorteile entstehen, unter den
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Voraussetzungen anzuordnen, unter denen sie nach der Verordnung (EWG)
Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das gemeinschaftliche
System der Zollbefreiungen (ABl. EG Nr. L 105 S. 1), zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 1671/2000 des Rates vom 20. Juli 2000 (ABl.
EG Nr. L 193 S. 11), in der jeweils geltenden Fassung und anderen von
den Europäischen Gemeinschaften erlassenen Rechtsvorschriften vom Zoll
befreit werden können und die notwendigen Verfahrensvorschriften zu
erlassen,

e) nach Maßgabe des Artikels 23 Abs. 5 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates
vom 25. Februar 1992 über das allgemeine System, den Besitz, die
Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABl.
EG Nr. L 76 S. 1, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2000/47/EG des Rates vom 20. Juli 2000 (ABl. EG Nr. L 197
S. 73), in der jeweils geltenden Fassung Erzeugnisse, die zum
unmittelbaren Verbrauch an Bord als Schiffs- und Flugzeugbedarf an die
Besatzung und an Reisende abgegeben werden, von der Steuer zu befreien
und die notwendigen Verfahrensvorschriften zu erlassen,

f) zur Sicherung des Steueraufkommens anzuordnen, dass bei einem
Missbrauch der nach den Buchstaben a bis e gewährten Steuerbefreiungen
für alle daran Beteiligten die Steuer entsteht und für den
unversteuerten Versand an den Berechtigten die §§ 140, 141 und 143
sinngemäß angewendet werden,

g) zur Durchführung von Artikel 23 Abs. 1a der Richtlinie 92/12/EWG in
der jeweils geltenden Fassung das Verfahren zum Bezug von Erzeugnissen
unter Steueraussetzung mit Begleitdokument und
Freistellungsbescheinigung für die unter den Buchstaben a bis c
genannten Begünstigten näher zu regeln,

2. in einer Freizone abweichend von § 135 Abs. 2 und § 141 Abs. 3 für die
Erteilung der Erlaubnis zur Lagerung unter Steueraussetzung oder der
Zulassung zum Bezug unter Steueraussetzung geringere Anforderungen zu
stellen und für die Lagerung und Beförderung unter Steueraussetzung
Erleichterungen zuzulassen, wenn dies wegen der besonderen Verhältnisse in
der Freizone erforderlich erscheint und die Steuerbelange nicht gefährdet
sind,

3. zur Durchführung von Artikel 7 Abs. 7 bis 9 der Richtlinie 92/12/EWG des
Rates vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), zuletzt geändert durch
die Richtlinie 94/74/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. EG Nr. L 365

S. 46), das Verfahren bei der Beförderung von versteuerten Erzeugnissen im
Transitwege durch das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates unter
Verwendung des vereinfachten Begleitdokuments nach der Verordnung (EWG)
Nr. 3649/92 (ABl. EG Nr. L 369 S. 17) näher zu regeln und vorzusehen, daß
durch bilaterale Vereinbarungen mit den jeweiligen Transitmitgliedstaaten
ein vom Regelverfahren abweichendes vereinfachtes Verfahren zugelassen
werden kann,

4. zur Sicherung des Steueraufkommens für die Steuervergütung (§§ 132, 148,
149) eine für den Antragsberechtigten ausgestellte
Versteuerungsbestätigung des Steuerschuldners oder Herstellers
vorzuschreiben,

5. zur Sicherung des Steueraufkommens anzuordnen, daß Trinkbranntwein in
Fertigpackungen, der in den freien Verkehr des Steuergebiets gelangt, zu
diesem Zeitpunkt durch Steuerzeichen gekennzeichnet sein muß und
Trinkbranntwein, der im freien Verkehr zu gewerblichen Zwecken in
Fertigpackungen abgefüllt wird, bei seiner Entfernung aus dem abfüllenden
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Betrieb in gleicher Weise gekennzeichnet sein muß. Dabei kann es die
Kennzeichnung und insbesondere Herstellung, Gestaltung, Bezug, Anbringung
und Verwendung der Steuerzeichen und das Steuerzeichenverfahren im übrigen
regeln sowie notwendige Sicherungsmaßnahmen anordnen. Es kann darüber
hinaus die Steuerzeichen als Wertzeichen zur Entrichtung der
Branntweinsteuer bestimmen und anordnen, daß mit dem Bezug des
Steuerzeichens in Höhe des Steuerwerts eine Steuerzeichenschuld in der
Person des Beziehers entsteht, sowie Regelungen über die Entlastung von
der Steuerzeichenschuld oder der Branntweinsteuer treffen, wenn
Steuerzeichen zurückgegeben oder unter Steueraufsicht vernichtet werden
oder ungültig gemacht oder gekennzeichneter Trinkbranntwein aus dem freien
Verkehr des Steuergebiets genommen wird. Dabei kann es zur Durchführung
des Steuerzeichenverfahrens bestimmen, daß Trinkbranntwein nur in
Steuerlagern in Fertigpackungen abgefüllt werden darf und für
zurückgegebene, vernichtete oder ungültig gemachte Steuerzeichen Gebühren
erhoben werden.

- Monopolausgleich

BranntwMonG § 151 Steueraufsicht

(1) Die amtliche Aufsicht nach § 43 ist zugleich Steueraufsicht nach den §§ 209 bis
217 der Abgabenordnung. Der Steueraufsicht unterliegen außer den in § 43 genannten
Sachverhalten auch die Einfuhr, die Verwendung und der Bezug von Erzeugnissen sowie
die Tätigkeit des Beauftragten nach § 141 Abs. 7 und § 146 Abs. 5.
(2) Erzeugnisse können über die in § 215 der Abgabenordnung genannten Fälle hinaus
sichergestellt werden, wenn sie ein Amtsträger im Steuergebiet in Mengen und unter
Umständen vorfindet, die auf eine gewerbliche Zwecksetzung hinweisen und für die der
Nachweis nicht geführt werden kann, daß sie
1. sich in einem Steueraussetzungsverfahren befinden oder
2. im Steuergebiet ordnungsgemäß versteuert wurden oder ordnungsgemäß zur

Versteuerung anstehen.
§§ 215, 216 der Abgabenordnung finden entsprechende Anwendung.
(3) Wer Trinkbranntwein außerhalb des Steuerlagers zu gewerblichen Zwecken herstellen
oder wer außerhalb des Steuerlagers Großhandel mit Branntwein treiben oder wer
Branntwein aufkaufen will, der unter Abfindung gewonnen wurde, hat sich vor Eröffnung
des Betriebes beim Hauptzollamt anzumelden. Von der Anmeldeverpflichtung als
Trinkbranntweinhersteller sind Stoffbesitzer und Inhaber von Abfindungsbrennereien
ausgenommen, soweit sie nur den von ihnen selbst gewonnenen Branntwein verarbeiten.
(4) Personen, die am 1. Januar 1993 die in Absatz 3 genannten Tätigkeiten bereits
ausüben, haben sich bis zum 31. März 1993 anzumelden.
(5) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur
Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
Bestimmungen über den Zeitpunkt, die Form und den Inhalt der An- und Abmeldung nach
den Absätzen 3 und 4 zu treffen.

BranntwMonG § 152 Geschäftsstatistik

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesministers der Finanzen stellen die
Hauptzollämter für statistische Zwecke Erhebungen an und teilen die Ergebnisse dem
Statistischen Bundesamt zur Auswertung mit.
(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits aufbereitete Daten dem Statistischen
Bundesamt zur Darstellung und Veröffentlichung für allgemeine Zwecke übermitteln.

BranntwMonG § 153 Steuerordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 381 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung handelt, wer
vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 140 Abs. 2 oder § 141 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Erzeugnisse nicht

oder nicht rechtzeitig aufnimmt oder in ein Zollverfahren überführt,
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2.
entgegen § 141 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder § 142 Abs. 3 Erzeugnisse nicht
oder nicht rechtzeitig verbringt oder ausführt,

3. entgegen § 144 Abs. 3, § 146 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 eine Anzeige
nicht oder nicht rechtzeitig erstattet,

4. entgegen § 151 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 sich nicht oder nicht rechtzeitig
anmeldet.

BranntwMonG § 154 Übergangsbestimmungen zum Zweiten Teil

(1) Inhaber von Zollagern und anderen Lagern, die in sinngemäßer Anwendung der
Zollvorschriften für die Lagerung von Erzeugnissen des zollrechtlich freien Verkehrs
zugelassen wurden, gelten bis zum 31. März 1993 als unter Widerrufsvorbehalt
zugelassene Inhaber von Branntweinlagern nach § 135 Abs. 2.
(2) Bewilligungen für Branntweinverschlußlager (§ 91 in der bis zum 31. Dezember 1992
geltenden Fassung) gelten bis zum 31. Dezember 1993 als Erlaubnisse nach §§ 135 Abs.
1 Satz 2 und Absatz 2; bisher nach § 64 der Branntweinverwertungsordnung in der bis
zum 31. Dezember 1992 geltenden Fassung gewährte Erleichterungen gelten bis zu dem
gleichen Zeitpunkt weiter. Bewilligungen von offenen Branntweinlagern (§ 91 in der
bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Fassung) gelten bis zum 30. Juni 1993 als nach §
135 Abs. 2 erteilte Erlaubnisse.
(3) Zulassungen für Verteilerlager (§ 99a in der bis zum 31. Dezember 1992 geltenden
Fassung) gelten bis zum 30. Juni 1993 als Erlaubnisse nach § 135 Abs. 2. Sie dürfen,
soweit sie unter Verschluß stehen, bis zum 31. Dezember 1993 in dieser Form weiter
betrieben werden.
(4) Erlaubnisse zur steuerbegünstigten Verwendung von Branntwein (§ 84 Abs. 2 Nr. 2
bis 4, Abs. 3 und 4 in der bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Fassung) gelten bis
zum 30. Juni 1993 als nach § 139 Abs. 1 erteilte Erlaubnisse, soweit nach § 132 Abs.
1 Steuerbefreiung vorgesehen ist.
(5) Für vor dem 1. Januar 1993 begonnene Versandverfahren gilt das bis zum 31.
Dezember 1992 geltende Branntweinsteuerrecht.
(6) Die Lagerstätten des unter amtlicher Aufsicht stehenden Brennweins gelten
widerruflich bis zum 31. Dezember 1993 als zugelassener Teil des Branntweinlagers der
Weinbrennerei.
(7) § 103b Abs. 4 und § 105 in der bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Fassung werden
für Erstattungen und Vergütungen von Branntweinabgaben auf Erzeugnisse, die damit vor
dem 1. Januar 1993 belastet waren, jedoch ab dem 1. Januar 1993 von der Steuer
befreit sind, bis zum 31. März 1993 weiter angewendet, und zwar mit folgender
Maßgabe: An die Stelle der Ausfuhr aus dem Monopolgebiet tritt
1. die Ausfuhr aus dem Gebiet der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
2. die nachgewiesene Lieferung an gewerbliche Empfänger in anderen

Mitgliedstaaten.
(8) § 103a in der bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Fassung wird für die in § 103a
Abs. 1 Nr. 1 genannten Verarbeiter bis zum 30. Juni 1993 angewendet, vorbehaltlich
des Rechts, bereits vor diesem Zeitpunkt die Verarbeitung in einem Branntweinlager
durchzuführen. § 136 Abs. 3 Nr. 3 ist insoweit ausgesetzt.
(8a) Die nach § 134 Abs. 2 erforderliche Erlaubnis gilt Personen, die am 1. Juni 1998
Inhaber einer Verschlußbrennerei sind, als unter Widerrufsvorbehalt erteilt.
(9) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu den Absätzen 1 bis 7 zu erlassen und zur Erleichterung des Übergangs
auf das neue Recht, insbesondere zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen, steuerliche
Anpassungsmaßnahmen zu treffen.

BranntwMonG § 155

-

BranntwMonG § 156

-

BranntwMonG § 157

-
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BranntwMonG § 158

-

BranntwMonG § 159

-
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Dritter Teil Branntweinersatzsteuer

BranntwMonG §§ 159a bis 159f

-

BranntwMonG § 159g

-
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Vierter Teil Branntweinzuschlagsteuer

BranntwMonG §§ 159h bis 159m

-
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Fünfter Teil Essigsäure

Erster Abschnitt Essigsäuresteuer

BranntwMonG § 160

-

BranntwMonG § 161

-

BranntwMonG § 161a

-

BranntwMonG §§ 162 bis 164

-

BranntwMonG § 164a

-

BranntwMonG §§ 165 bis 167

-

BranntwMonG § 168

-

BranntwMonG § 169

-

Zweiter Abschnitt Essigsäure-Nachsteuer

BranntwMonG §§ 170 und 171

-

BranntwMonG § 172

-

BranntwMonG § 173

-
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Sechster Teil Übergangs- und Schlußvorschriften

BranntwMonG § 174

-

Sonder- und Überleitungsregelungen für das in Art 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet -

BranntwMonG § 175

(1) Brennereien, die nach § 15 Abs. 1 des Gesetzes über das Branntweinmonopol vom 22.
Juni 1990 (GBl. SDr. Nr. 1441) brennberechtigt waren und die betriebsfähig sind,
erhalten auf Antrag mit Beginn des Betriebsjahres 1991/92 ein landwirtschaftliches
oder gewerbliches regelmäßiges Brennrecht, soweit in den Absätzen 2 und 4 Satz 4
nichts anderes bestimmt ist. Grundlage für die Ermittlung der Höhe des Brennrechts
nach Maßgabe des Absatzes 2 ist die jeweilige Durchschnittserzeugung aus den Jahren
1987 bis 1989 (Referenzmenge). Waren am 1. Januar 1990 mehrere Brennereien eines
Besitzers auf einem Grundstück vorhanden, so gelten für die Ermittlung der
Referenzmenge diese als Einheit.
(2) Das regelmäßige Brennrecht beträgt bei Brennereien mit einer Referenzmenge
1. bis zu 22.000 hl A

a) für landwirtschaftliche Brennereien 75 vom Hundert und
b) für gewerbliche Brennereien 60 vom Hundert,

2. von mehr als 22.000 bis zu 45.000 hl A 40 vom Hundert,
3. von mehr als 45.000 bis zu 300.000 hl A 20 vom Hundert.
der jeweiligen Referenzmenge der Brennerei oder der Brennereieinheit (Absatz 1 Satz
3). Im Fall der Nummer 2 beträgt das regelmäßige Brennrecht mindestens 13.200 hl A,
im Fall der Nummer 3 mindestens 18.000 hl A, jedoch nicht mehr als 45.000 hl A. Ist
die Referenzmenge höher als 300.000 hl A, wird kein regelmäßiges Brennrecht vergeben,
jedoch erhält der Brennereibetrieb für das Betriebsjahr 1991/92 ein einmaliges
Erzeugungskontingent von 75.000 hl A zur Herstellung von Branntwein aus
Zuckerrübenmelasse. Brennereien mit Brennbestätigung nach § 15 Abs. 1 des in Absatz 1
genannten Gesetzes erhalten ein regelmäßiges Brennrecht von je 4.500 hl A.
(3) Brennrechte werden für die Herstellung von Branntwein aus
1. Korn (Roggen, Weizen, Buchweizen, Hafer oder Gerste),
2. Kartoffeln und anderem Getreide als ausschließlich Korn,
3. Zuckerrübenmelasse
vergeben.
(4) Die Brennrechte werden auf Antrag der Brennereien von der Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein durch Kontingentbescheid vergeben. Sie setzt, ausgehend von der Art
der bisherigen Erzeugungskontingente (§ 15 Abs. 2 des in Absatz 1 genannten Gesetzes)
sowie dem Bedarf an Kornbranntwein (§ 101), die Geltung der Brennrechte nach Absatz 3
fest. Die Gesamtmenge an Brennrechten zur Herstellung von Kornbranntwein soll 100.000
hl A nicht überschreiten. Waren mehrere Brennereien eines Besitzers auf einem
Grundstück vorhanden (Absatz 1 Satz 3), so legt die Bundesmonopolverwaltung die
Brennrechtsaufteilung auf diese Brennereien entsprechend dem Antrag fest; sie kann
davon abweichen, wenn die beantragte Aufteilung aus wirtschaftlichen oder agrarischen
Gesichtspunkten nicht vertretbar ist.
(5) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Verfahren für die Bemessung und Vergabe der Brennrechte näher zu regeln.
(6) Die Zusammenlegung von Brennereien nach Absatz 1 und die Übertragung ihrer
Brennrechte (§ 42 Abs. 1 und 3) ist bis zum Ende des Betriebsjahres 2000/2001
ausgeschlossen.
(7) §§ 36 und 57 finden keine Anwendung.
(8) Alle regelmäßigen Brennrechte aus der Zeit vor dem 7. November 1955 sind
erloschen.
(9) Werden andere als die in Absatz 3 genannten Rohstoffe verarbeitet, gilt der
daraus hergestellte Branntwein unbeschadet der §§ 38, 39 als außerhalb des
Jahresbrennrechts erzeugt.
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BranntwMonG § 176

(1) Bis zum 30. September 1991 werden weiter angewandt
1. abweichend von § 40 der § 15 Abs. 1 bis 3 des in § 175 Abs. 1 genannten

Gesetzes über Erzeugungskontingente;
2. abweichend von §§ 63, 64 bis 72a, 73 und 74 die §§ 32, 34 bis 36 des in §

175 Abs. 1 genannten Gesetzes für die Branntweinübernahmepreise.
(2) Bis zum 30. September 1991 tritt an die Stelle des besonderen Jahresbrennrechts
nach § 82a Nr. 2 Satz 1 und 2 das jeweilige Erzeugungskontingent.
(3) Ab 1. Oktober 1991 werden bis zum Ablauf des Betriebsjahres 1995/96 abweichend
von §§ 63, 64 bis 72a, 73 und 74 die §§ 32, 34 bis 36 des in § 175 Abs. 1 genannten
Gesetzes für die Branntweinübernahmepreise mit der Maßgabe weiter angewandt, daß für
Brennereien mit einem Jahresbrennrecht von mehr als 10.000 hl A besondere
Übernahmepreise festgesetzt werden, die nicht höher sein dürfen als der niedrigste
nach durchschnittlichen Selbstkostenpreisen festgesetzte Übernahmepreis oder, falls
solche nicht festgelegt werden, als der niedrigste Einzelübernahmepreis.
(4) Absätze 1 und 3 gelten nicht für Branntwein aus anderen Rohstoffen als Getreide,
Kartoffeln und Zuckerrübenmelasse sowie aus Verschlußkleinbrennereien.

- Ausnahmen von den Vorschriften des Gesetzes

BranntwMonG § 177

Der /* Reichsminister der Finanzen */ ist ermächtigt, aus Billigkeitsgründen
Ausnahmen von den Vorschriften des Gesetzes zuzulassen.

BranntwMonG § 178

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz erläßt der /* Reichsminister der
Finanzen. */ Dabei kann verbindlich bestimmt werden, was im Sinne dieses Gesetzes als
Branntwein anzusehen ist.

BranntwMonG §§ 179 u. 180

-

BranntwMonG § 181

-

BranntwMonG § 182

(1) Soweit nicht in Absatz 2 etwas anderes angeordnet ist, treten die Vorschriften
dieses Gesetzes am 1. Oktober 1922 in Kraft.
(2)
(3)

BranntwMonG § 183

-

BranntwMonG § 184

(1) Die in diesem Gesetz und in seinen Durchführungsbestimmungen enthaltenen
nachfolgenden Bezeichnungen sind gleichbedeutend mit den jeweils folgenden:
"Weingeist" mit "Alkohol" (Äthylalkohol,
Äthanol),
"Weingeistmenge" mit "Alkoholmenge",
"Weingeistgehalt" und "Weingeiststärke" mit
"Alkoholgehalt",
"Weingeistspindel" mit "Alkoholometer",
"weingeisthaltig" mit "branntweinhaltig".
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(2) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, zur Durchführung von Rechtsakten
der Europäischen Gemeinschaften durch Rechtsverordnung anzuordnen, daß die
Alkoholmenge als in Litern ausgedrücktes Volumen auf eine Temperatur von 20 Grad C
bezogen wird, und das Verfahren zu bestimmen, wie Alkoholart, Alkoholgehalt und
Alkoholmenge sowie der Gehalt an Nebenbestandteilen in Erzeugnissen, die einer
Branntweinabgabe unterliegen oder unterliegen können, ermittelt werden und anzugeben
sind.
(3) Der Bundesminister der Finanzen kann ferner durch Rechtsverordnung anordnen, daß
die in Branntwein und Branntweinerzeugnissen enthaltene Alkoholmenge nach den Angaben
des Herstellers oder Händlers über den Alkoholgehalt und die Menge berechnet wird.

BranntwMonG § 184a

Rechtsverordnungen, die auf Grund der in diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigungen
erlassen werden, bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.

BranntwMonG § 185

Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.
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